
1798 der Beilagen zu den Stenographischen Protpkollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage: Bundesgesetz, mit 
dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 
(BDG-Novelle 1994), das Gehaltsgesetz 
1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, 
das Pensionsgesetz 1965, das Nebengebüh~ 
renzulagengesetz, das Bezügegesetz, das Lan­
deslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Land­
und forstwirtschaftliche Landeslehrer-Dienst­
rechtsgesetz 1985, das Bundeslehrer-Lehrver­
pflichtungsgesetz, die Reisegebührenvorschrift 
1955, die Bundesforste-Dienstordnung 1986, 
das Verwaltungsakademiegesetz, das Dienst­
rechtsverfahrensgesetz 1984, das Eltem-Ka­
renzurlaubsgesetz, das Bundesgesetz über die 
Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 
an Hochschulen und das Bundesfinanzgesetz 

1994 geändert werden (1656 der Beilagen) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage enthält 
die im folgenden angeführten Regelungen: 

1. Sowohl für das Höchstausmaß für die 
Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
als auch für das der DienstfreisteIlung wird 
das Kalenderjahr bzw. die individuelle 
regelmäßige Wochendienstzeit des Bedien­
steten maßgebend. 

2. Kürzung der Dienstbezüge des Gemeinde­
mandatars im Ausmaß der durch eine 
DienstfreisteIlung entfallenden Dienststun­
den. 

3. Ist die für bestimmte Verwendungsgruppen 
vorgesehene Leistungsfeststellung aus Anlaß 
der Ernennung in die Dienstklasse IV 
unzulässig, kann sie auch in einem späteren 
Jahr getroffen werden, wenn die Zulässig­
keitsvoraussetzungen wieder vorliegen und 
sie noch Auswirkungen auf die Beförderung 
in die Dienstklasse V haben kann. 

4. Das Gruppenpauschale soll bei Wiederantritt 
des Dienstes nach einem Karenzurlaub bzw. 
nach einem Präsenz- oder Zivildienst -
entsprechend aliquotiert auch dann 

bereits im ersten Monat wieder gebühren, 
wenn der Dienst nach dem ersten Arbeitstag 
dieses Monats angetreten wird. 

5. Zeiten, die in einem Dienstverhältnis zu 
einer anderen inländischen Gebietskörper­
schaft als dem Bund zurückgelegt worden 
sind, zählen nur dann für einen Anspruch 
auf Jubiläumszuwendung, wenn sie bei der 
betreffenden Gebietskörperschaft für die 
vergleichbare Jubiläumszuwendung nicht 
berücksichtigt wurden. 

6. Anhebung der Vergütung nach § 38 Abs. 3 
GG 1956 für Beamte des Höheren Dienstes 
im leitenden Dienst einer Justizanstalt, für 
Erzieher in Justizanstalten und Beamte des 
rechtskundigen Dienstes bzw. Amtsärzte bei 
den Bundespolizeibehörden und Sicherheits­
direktionen mit Wirkung vom 1. Jänner 
1994. 

7. Anwendung des PG 1965 auf die Pensions­
versorgung der Salinenarbeiter, ihrer Hinter­
bliebenen und Angehörigen. 

8. Der Anspruch eines Wahlkindes auf Halb­
oder Vollwaisenpension richtet sich nach 
bürgerlichem Recht; Einschränkung der 
Anrechnungsbestimmungen auf sachlich 
gerechtfertigte Fälle. 

9. Schaffung einer generellen Zuständigkeit der 
über deR Pensionsaufwand verfügenden 
Dienststelle in Pensionsangelegenheiten. 

10. Gleichstellung der Studienberechtigung an 
einer inländischen Universität mit der Reife­
prüfung an einer höheren Schule bei der 
Zulassung zur Aufstiegsausbildung in eine 
höhere Verwendung. 

11. Schaffung der Möglichkeit zur Zulassung 
auch von Nicht-Bundesbediensteten zu 
Fortbildungs- und. Führungskräftelehrgän­
gen der Verwaltungs akademie des Bundes. 

12. Schaffung der Möglichkeit eines Verzichts 
auf Reisegebühren. 
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2 1798 der Beilagen 

13. Schaffung einer Bestimmung, mit der die 
beiden ersten Gebührenstufen zusammenge­
legt werden und die übrigen Gebührenstufen 
neu bezeichnet werden. 

14. Abgeltungsregelung für Nebenkosteri, die 
bisher nicht nach der Reisegebührenvor­
schrift abgerechnet werden konnten. 

15. Ersatz der 1. Wagenklasse nur mehr gegen 
Nachweis der tatsächlichen Benützung 
dieser Wagenklasse. 

16. Erhöhung der Inlandsreisegebühren. 
17. Anhebung des überschreitungsprozentsatzes 

beim Zuschuß zur Nächtigungsgebühr. 
18. Schaffung einer Regelung, wonach beige­

stellte Mahlzeiten bei der Höhe der T ages­
gebühr aliquot zu berücksichtigen sind. 

19. Entfall des Anspruches auf Nächtigungsge­
bühr, wenn die Unterkunft vom Dienstgeber 
unentgeltlich beigestellt wird. 

20. Entfall des Anspruches auf Reisegebühren 
bei Dienstreisen in den Wohnort. 

21. Entfall des Anspruches auf Reisezulagen bei 
Auslandsdienstreisen, wenn Verpflegung und 
Unterkunft beigestellt werden. 

22. Wegfall der Regelung, wonach bei einem 
Durchfahren mehrerer Länder die auf 
Grund der Verweildauer in diesen Ländern 
gebührenden Tagesgebühren gesondert aus­
zuweisen sind. 

23. Nach Maßgabe der technischen Möglich­
keiten automationsunterstützte Abrechnung 
von Reiserechnungen auf der Basis der vom 
Bediensteten bekanntgegebenen Grundda­
ten. 

24. Verlängerung der Rechnungslegungsfrist. 
25. Wegfall von Reisegebührenvorschüssen bei 

Betragen unter 1 000 S; Dauervorschüsse 
bei häufiger Außendiensttätigkeit. 

26. Aufnahme der Fachvorstände an Schulen für 
Fremdenverkehrsberufe in den Kreis der 
Bezieher einer Dienstzulage. 

27. Schaffung einer Dienstzulagenregelurtg für 
Schülerberater an Sonderschulen. 

28. Einordnung der Unterrichtsgegenstände 
"Musikerziehung" und "Bildnerische Erzie­
hung" an Fachschulen für wirtschaftliche 
Berufe in die Lehrverpflichtungsgruppe IV a. 

29. Volle Berücksichtigung des Studiums der 
Theologie, mit dem ein Religionslehrer für 
Pflichtschulen das Ernennungserfordernis 
des Besuches einer Akademie ersetzt, bis 
zum Ausmaß der für den V orrückungs­
stichtag berücksichtigbaren Zeit des Besu­
ches der Akademie. 

30. Neuzuordnung einer Reihe von Unterrichts­
gegenständen an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten durch Ände­
rungen der Anlagen 1 bis 3 des Bundes­
lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes. 

31. Änderung der· Bestimmungen über die 
Mitverwendung von Landeslehrern. 

32. überführung der Existenzlektoren in ein 
Dienstverhältnis unter Beachtung bestimmter 
Mindestvoraussetzungen. Schaffung von 
Planstellen für Hochschulassistenten, Ver­
tragsbedienstete und Vertragslehrer zwecks 
übernahme von Lehrbeauftragten mit einer 
Stundenanzahl, die der Vollbeschäftigung 
nahekommt. Einführung eines Stundenlimits 
für Lehrbeauftragte, das nicht überschritten 
werden darf. 

33. Schaffung von Planstellen für Richter, 
Richteramtsanwärter, Rechtspfleger und 
nichtrichterliche Bedienstete sowie Beamte 
des Justizwachdienstes. 

Der Verfassungsausschuß hat die gegenständ­
liche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 5. Juli 
1994 in Verhandlung genommen. 

An der Debatte beteiligten sich die Abge­
ordneten Dr. Dieter An ton i, Monika La n g -
t hai e r, Dr. Harald 0 f n e rund Dr. Friedhelm . 
F r i s c h e n s chi a ger sowie Staatssekretär Dr. 
Peter K 0 s tel k a. 

Von den Abgeordneten Dr. Dieter An ton i und 
Dr. Andreas K hol sowie Dr. Dieter An ton i 
und Georg Schwarzenberger wurde je ein 
Abänderungsanttag eingebracht. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf unter 
Berücksichtigung der erwähnten Abänderungsan­
träge in der diesem Bericht beigedruckten Fassung 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Der erstgenannte Abänderungsantrag bezog sich 
auf den Titel, in Art. I die Einfügung von Z 1 a 
und 1 b, die Ersetzung einer Zitierung in Z 2, die 
Einfügung einer Z 5 a, 10 a und 11 a, die Ersetzung 
der Z 12, die Ersetzung der Bezeichnung .z 13 
durch Z 28, die Anfügung neuer Z 13 bis 27; iri 
Art. II die Einfügung einer Z 4 a, die Ersetzung 
der Z 13 durch Z 13 bis 16; in Art. III die 
Einfügung von Z 1 a und 1 b, die Abänderung der 
Z 9; in Art. V die Einfügung einer Z 2 a, die 
Abänderung der Z 4; in Art. VII die Einfügung 
von Z 5 a und 5 b, die Abändening der Z 7 und 8; 
in Art. VIII die Einfügung einer Z 4 a, 8 a und die 
Änderung der Z 9; in Art. X die Änderung der 
Z 1, 5, 13, 14, 15 und die Streichung der 
ursprünglichen Z 16 und 19 sowie die Neube­
zeichnung der Z 17 und 18 als Z 16 und 17, der 
Z 20 bis 25 als Z 18 bis 23 und der Z 26 bis 31 als 
Z 25 bis 30, die Einfügung einer neuen Z 24, die 
Änderung von Zitierungen in Z 30; in Art. XI die 
Änderung der Z 9 und die Änderung von 
Zitierungen in Z 10 sowie in Art. XVI die 
Bezeichnung in Art. XVIII . und die Einfügung 
von Art. XVI und XVII.. 
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Die Begründung für diesen Abänderungsantrag 
lautet: 

"Zu Z 2 (§ 39a und § 75 Abs. 7 bis 9 BDG 1979): 

Zu § 39a BDG 1979: 

Im Zuge der Beteiligung Österreichs an friedens­
erhaltenden Operationen der Vereinten Nationen 
sowie der fortschreitenden europäischen und 
internationalen Zusammenarbeit erweist es sich 
als notwendig, Bundesbedienstete nicht nur zu 
Institutionen der europäischen Integration und der 
OECD, sondern auch zu anderen zwischenstaatli­
chen Einrichtungen (zB UNO, KSZE, Interpol) zu 
entsenden. Aber auch im Inland erweist es sich als 
notwendig, Möglichkeiten der Praxisschöpfung für 
an sich schon ausgebildete Bundesbedienstete 
sowohl bei Dienststellen der Länder und Gemein­
den, auf deren Tätigkeit sich Aufgaben des Bundes 
beziehen, als auch bei anderen Rechtsträgern 
privaten oder öffentlichen Rechts (zB Sozialver­
sicherungsträger) vorzusehen. Für Praxisaufent­
halte dieser im dienstlichen Interesse gelegenen 
Art fehlt derzeit ein geeignetes dienstrechtliches 
Instrumentarium, zum al eine Dienstzuteilung nach 
§ 39 BDG 1979 nur zu Dienststellen des Bundes 
möglich ist. . 

Mit der Regelung des' § 39 a Abs. 1 Z 2 sollen 
nun die Möglichkeiten zur Entsendung von 
Bundesbediensteten zu zwischenstaatlichen Ein­
richtungen einschließlich internationaler Organisa­
tionen erweitert werden. Voraussetzung für diese 
Zuweisung ist, daß die Tätigkeit bei der zwischen­
staatlichen Einrichtung im Bundesinteresse gelegen 
ist. Ein Bundesinteresse wird etwa dann angenom­
men werden können, wenn eine zwischenstaatliche 
Einrichtung um Hilfeleistung ersucht hat oder 
diese Tätigkeit der innerstaatlichen Aufgabenerfül­
lung förderlich ist. 

Mit dem neuen Abs. 1 Z 3 sollen die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Entsendung von Bundes­
bediensteten zu Einrichtungen anderer inländischer 
Gebietskörperschaften, aber auch anderer Rechts­
träger, zu Aus- und Fortbildungszwecken für die 
weitere dienstliche Verwendung des .Beamten 
geschaffen werden. 

Bei Dienstzuteilungen zu anderen inländischen 
Rechtsträgern wird man grundsätzlich davon 
auszugehen haben, daß jeder Rechtsträger die 
ihm zukommenden Angelegenheiten durch seine 
eigenen Organe zu besorgen hat. Die Verwendung 
eines Bundesbediensteten bei einem anderen 
inländischen . Rechtsträger im Inland soll daher 
auf die Möglichkeit der Praxisschöpfung in der 
dem konkreten Aus- und Fortbildungszweck 
angemessenen Dauer, höchstens jedoch von sechs 
Monaten zulässig sein. Eine Entsendung gemäß 
Abs. 1 Z 3 ist von einer Teilnahme an Fortbil­
dungs- oder Schulungsveranstaltungen zu unter­
scheiden. 

Zu § 75 Abs. 7 BDG 1979: 

Dieser Absatz enthält die . dienstrechtliche 
Ergänzung zur vorgeschlagenen Änderung des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (Z 27). 
Ziel der dortigen Änderung der Bestimmungen 
über den Überweisungsbetrag ist es, den gleich­
zeitigen Erwerb eines Pensionsanspruches nach 
dem ASVG und eines Anspruches auf Ruhegenuß 
aus einem pensionsversicherungsfreien Dienstver­
hältnis auch dann zu verhindern, wenn einem 
Beamten ein Karenzurlaub zur Aufnahme eines 
privatrechtlichen Dienstverhältnisses gewährt wird 
und das Ende dieses Karenzurlaubes mit dem Ende 
des Dienststandes zusammenfällt. Abs. 7 nimmt 
nun auf die §§ 223 und 253 ASVG bezug, wonach 
in der Pensionsversicherung der Versicherungsfall 
des Alters bereits mit der Erreichung des Anfalls­
alters (Vollendung des 65. Lebensjahres) eintritt, 
sofern zu diesem Zeitpunkt die Wartezeit' (not­
wendige Anzahl von Versicherungsmonaten) erfüllt 
ist. Der Anspruch aus der gesetzlichen Pensions­
versicherung würde demnach auch bei Aufrecht­
erhaltung des Versicherungsverhältnisses entstehen. 
Um den Intentionen der Neuregelung vollkommen 
zu entsprechen, ist es daher notwendig, den 
Zeitraum für die Gewährung eines Karenzur­
laubes zu begrenzen, da im Beamtendieristrecht 
der Übertritt in den Ruhestand erst mit Ablauf des 
Kalenderjahres eintritt, in dem der Beamte das 
65. Lebensjahr vollendet. 

Zu § 75 Abs. 8 und 9 BDG 1979: 

Diese Bestimmungen enthalten eine durch die 
Besoldungsreform notwendig gewordene Aussage 
darüber, welcher Arbeitsplatz einem Beamten 
zugewiesen werden soll, der den Dienst nach 
einem Karenzurlaub nach dem MSchG oder 
EKUG wieder antritt. Vorrangig soll der Beamte, 
wenn keine dienstlichen Interessen entgegenstehen, 
wieder mit jenem Arbeitsplatz betraut werden, den 
er vor Antritt eines solchen Karenzurlaubes 
innegehabt hat oder - wenn dies nicht möglich 
ist - mit einem gleichwertigen Arbeitsplatz seiner 
Dienststelle. Nach § 40 Abs. 3 ist eine Verwendung 
einer anderen gleichwertig, wenn sie innerhalb 
derselben Verwendungsgruppe derselben Funk­
tions- oder Dienstzulagengruppe zugeordnet ist. 

Abs. 9 regelt den Fall, daß einem Beamten, der 
einer der Besoldungsgruppen Allgemeiner Verwal­
tungsdienst, Exekutivdienst oder Militärischer 
Dienst angehört, aus dienstlichen Gründen ein 
anderer Arbeitsplatz zugewiesen werden muß. Er 
ist dann wie ein Beamter zu behandeln, der die 
Gründe für seine Versetzung oder Verwendungs-

2 
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änderung nciht selbst zu vertreten hat. Diese 
Beamten werden daher den Schutzbestimmungen 
der §§ 141 a, 145 b oder 152 c in der Fassung des 
Besoldungsreform-Gesetzes 1994 unterstellt. 

Zu Z 3 (§ 78a Abs. 1 BDG 1979): 

Zitierungsberichtigung. 

Zu den Z 4, 6, 15 und 16 bis 18 (§ 94 Abs. 2 Z 3 
und § 238 Abs. 5 BDG 1979, § 72 Abs. 2 Z 3 und 
Abs. 3, § 121 b Abs. 3 und 4 LDG, § 80 Abs. 2 Z 3 
und § 125a Abs. 4 LLDG): 

Gemäß § 114 Abs. 2 BDG 1979 (§ 82 Abs. 2 
LDG 1984, § 90 Abs.2 LLDG 1985) hat die 
Disziplinarbehörde das Disziplinarverfahren zu 
unterbrechen, wenn sie Anzeige an den Staatsan­
walt, die Sicherheits behörde oder die Verwaluings­
behörde erstattet oder sonst Kenntnis von einem 
anhängigen Strafverfahren erlangt· hat. 

Wird - wie im Regelfall - bei Zusammen­
treffen von DienstpfIichtverletzungen mit straf­
baren Handlungen die Strafanzeige bereits von der 
Dienstbehörde erstattet, so bewirkt dies - wegen 
der VerpfIichtung schon der Dienstbehörde zur 
Unterbrechung des Disziplinarverfahrens - Unzu­
lässigkeit eines darauffolgenden Einleitungsbe­
schlusses. Für den Zeitraum zwischen Kenntnis­
nahme der DienstpfIichtverletzung durch die 
Dienstbehörde und dem Anhängigwerden eines 
Strafverfahrens ist jedoch bisher keine Hemmung 
der Verjährungsfrist vorgesehen, sodaß - wenn 
ein Strafverfahren nicht umgehend nach Einlangen 
der Strafanzeige anhängig wird - gerade bei 
schwerwiegenden DienstpfIichtverletzungen Ver­
jährung eintreten könnte. Dieses Problem soll 
durch die geplante Änderung, wonach der Lauf der 
Verjährung . in jedem Fall bereits durch die 
Erstattung der Strafanzeige gehemmt wird, besei­
tigt werden. Die jeweiligen Übergangsbestim­
mungen sollen sicherstellen, daß für DienstpfIicht­
verletzungen, die bis 30. Juni 1994 begangen 
wurden, weiterhin die günstigere Rechtslage gilt. 

Zu den Z 5 und 10 (§§ 228 Abs. 1 BDG 1979 und 
§ 82a Abs. 1 GG): 

Für die aus dem Bereich der Post- und 
Telegraphenverwaltung ausgelagerten Einrichtun­
gen des Fernmeldezentralbüros, der nachgeord­
neten Fernmeldebüros sowie des Frequenz- und 
Zulassungsbüros (vgl. Art. I Z 17 der BDG­
Novelle 1992, BGBI. Nr. 873/1992) wird der 
Oberbegriff "Fernmeldehoheitsverwaltung" 
geschaffen. 

Zu Z 8 (§§ 254 Abs. 15, 262 Abs. 11 und 269 
Abs. 12, Anlage 1 Z 30.2 lit. c und d, 31.2 lit. c 
und d, 31.5 lit. d und e, Z 32.2 lit. c bis e, 33.2 
lit. d und e, 34.2 lit. d und e, 35.2 lit. d und e, 36.2 
lit. d und e, 37.2 lit. d und e und 38.2 lit. d und e 
BDG 1979): 

§§ 254 Abs. 15, 262 Abs. 11 und 269 Abs. 12: 

Diese Regelungen werden durch eine umfas­
sendere Regelung in § 13 a Abs. 8 des Gehalts­
gesetzes 1956 ersetzt. 

Anlage 1 Z 30.2 lit. c zum BDG 1979: 

Aufnahme der Richtverwendung "Leiter einer 
Gruppe im Fernmeldetechnischen Zentralamt, der 
zugleich mit der Leitung einer Abteilung betraut 
ist". 

Durch die Spezialisierung in den technischen 
Bereichen und die stark vergrößerte Zahl an 
Arbeitsplätzen ist es erforderlich, im Fernmelde­
technischen Zentral amt eine Neuorganisation 
durchzuführen. Die vergrößerte Anzahl von 
Abteilungen soll von vier Gruppenleitern, die 
jeweils selbst eine Abteilung führen, koordiniert 
werden. 

Anlage 1 Z 30.2 lit. d, 31.2 lit. c und d, 31.5 lit. d 
und e, 32.2 lit. e, 33.2 lit. d und e, 34.2 lit. d und e, 
35.2 lit. d und e, 36.2 lit. d und e, 37.2 lit. d und e 
und 38.2 lit. d und e zum BDG 1979: 

Hier werden jeweils Richtverwendungen für den 
aus der Post- und Telegraphenverwaltung ausge­
lagerten Bereich der Fernmeldehoheitsverwaltung 
angefügt. 

Anlage 1 Z 32.2 lit. c zum BDG 1979: 

Streichung einer aufgelassenen Richtverwen­
dung. Das bisher in jeder Postautoleitung einge­
richtete Materiallager wurde als Stelle mit eigenem 
Leiter aufgelassen. Die künftig noch erforderlichen 
Lagerarbeitsplätze wurden in den Postautowerk­
stätten der Postautoleitung mit dem dort befindli­
chen Hand- und AusrüstUllgslager zusammenge­
faßt. Durch die Maßnahme entstehen Einsparun­
gen in der Höhe von jährlich 6,56 Millionen 
Schilling. 

Anlage 1 32.2 lit. d zum BDG 1979: 

Die Neuorganisation der Rundfunkämter macht 
die Nennung neuer Richtverwendungen notwen­
dig. Durch diese Rationalisierung entstehen 
bedeutende personelle Einsparungen (ein Drittel 
der Arbeitsplätze in den Rundfunkämtern, drei 
Arbeitsplätze im Rechenzentrum der PuTV). 
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Zu Z 9 (§ 13a Abs. 8 GG): 

Die Prüfung des guten Glaubens ist in dem Fall 
ohne Bedeutung, in dem ein Obergenuß dadurch 
entstanden ist, daß der Beamte selbst rechts­
gestaltend in sein Dienstverhältnis eingegriffen 
hat. Mit dieser Gestaltungsfreiheit ist auch die 
entsprechende besoldungsrechtliche Verantwortung 
verbunden. Ein allfälliger Obergenuß im Fall der 
Aufhebung der Option ist daher jedenfalls dem 
Bund zurückzuzahlen. 

Z 1 regelt den Fall, daß jemand im ersten Jahr 
der Geltung einer neuen Besoldungsgruppe eine 
Optionserklärung abgibt, diese Optionserklärung 
kraft Gesetzes auf den 1. Jänner 1995 bzw. 1996 
zurückwirkt und der neue Monatsbezug niedriger 
ist als der im alten Schema. 

Z 2 regelt den Fall des Obergenusses für den 
Widerrufsfall einer Optionserklärung (vgl. §§ 254 
Abs. 15, 262 Abs. 11 und 269 Abs. 12 BDG 1979). 

Zu Z 10 '(Tabelle in § 82 c Abs. 1 und § 82 c Abs. 2 
GG 1956): Tabelle in § 82c Abs. 1 GG 1956: 

Der Leiter eines Referates in der Generaldirek­
tion wird in die neugeschaffene Dienstzulagen­
gruppe PT 1/1 b eingestuft. Die Höherreihung ist 
durch die gestiegenen Anforderungen auf seinem 
Arbeitsplatz begründet. Als Referatsleiter muß er 
sowohl über gen aue Kenntnisse über die aktuelle 
Markt- und Konkurrenzsituation verfügen als auch 
über moderne betriebswirtschaftliche Instrumenta­
nen. 

Mit der Schaffung dieser Zwischengruppe soll 
auch der Anreiz zum Umstieg in das PT -Schema 
verstärkt werden. 

§ 82c Abs. 2 GG: 

Die bisherige Tabelle wird in Listenform (analog 
zu den mit dem Besoldungsreform-Gesetz 1994 zu 
schaffenden Richtverwendungen) dargestellt. Fol­
gende Anderungen und Ergänzungen sollen 
vorgenommen werden: 

Im Verwaltungsdienst: 

1. Einreihung des Leiters eines Referates in der 
Generaldirektion in die neue Dienstzulagen­
gruppe PT 1/1 b, 

2. Höherreihung des Referenten A in der 
Generaldirektion. Begründet ist die Aufwer­
tung mit der gestiegenen Arbeitsbelastung 
und Verantwortung. 

3. In den Abteilungen der Post- und Tele­
graphen direktion sollen Referate eingerichtet 
werden. Begründet ist diese Maßnahme mit 
dem Anliegen nach einer möglichst einheitli­
chen Organisationsstruktur in den Post- und 
Telegraphendirektionen sowie mit der Mög­
lichkeit der Unterstützung der Leiter großer 

Abteilungen (ca. 20 Arbeitsplätze) mit Quer­
schnittfunktionen und mit besonders vielfälti­
gen Aufgabengebieten. 

Im Fernmeldedienst: 

Leiter einer Planungsgruppe in einer Bau- und 
Planungsstelle für Kommunikationstechnik: Hier 
erfolgt nur eine textliche Berichtigung. 

In der Fernmeldebobeitsverwaltung: 

Für den ausgelagerten Bereich werden die 
entsprechenden Richtverwendungen angefügt. 

Kosten: 

Durch die Anderungen im Bereich der Richt­
funktionen entstehen jährliche Mehrkosten von 
2,5 Millionen Schilling. 

Zu Z 11 (§ 1 Abs. 3 lit. j und § 6a VBG): 

§ 1 Abs. 3 lit. j VBG: 

In Ergänzung des EWR-Dienstrechisanpassungs­
gesetzes ist die Ausschlußbestimmung des § 1 
Abs. 3 lit. j in der Weise zu präzisieren, daß die 
Nichtanwendbarkeit des VBG 1948 jene Personen 
erfaßt, bei denen weder die österreichische Staats­
bürgerschaft noch die Staatsangehörigkeit zu 
einem anderen EWR-Staat gegeben ist. 

§ 6a VBG: 

Auf die Erläuterungen zu Z 2 (§ 39 a BDG 
1979) wird hingewiesen. 

Zu Z 13 (§ 16a Abs. 4 NGZG): 

Mit der Anfügung dieser Bestimmung soll 
klargestellt werden, daß der Bezug einer ruhe ge­
nußfähig gewordenen Ergänzungszulage nur dann 
eine Gutschrift nach Abs. 1 ausschließt, wenn 

1. der Bemessung dieser Ergänzungszulage ein 
Fixgehalt oder eine Funktionszulage zugrun­
de gelegt wurde, mit dem oder mit der alle 
Mehrleistungen in zeitlicher Hinsicht abge­
golten waren (zB eine Ergänzungszulage 
nach § 36 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes . 1956 
in der Fassung des Besoldungsreform-Geset­
zes 1994) oder 

2. mit einer Ergltnzungszulage selbst alle Mehr­
leistungen des Beamten in zeit- und mengen­
mäßiger Hinsicht als abgegolten gelten (zB 
eine Ergänzungszulage nach § 36 Abs. 6 des 
Gehaltsgesetzes . 1956 in der Fassung des 
Besoldungsreform-Gesetzes 1994). 

Der Bezug einer ruhegenußfähig gewordenen 
Ergänzungszulage, die zB innerhalb der Verwen­
dungsgruppe A 1 aus dem Unterschiedsbetrag 
zwischen den Funktionsgruppen 2 und 4 bemessen 
wurde, steht daher einer allfälligen Gutschrift nach 
Abs. 1 deshalb nicht entgegen, weil die für die 
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Funktionsgruppen 2 und 4 der Verwendungsgrup­
pe A 1 vorgesehenen Funktionszulagen nicht die 
Mehrleistungen in zeitlicher und mengenmäßiger 
Hinsicht abgelten. 

Da ein Fixgehalt nach den §§ 32 und 87 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Besol­
dungsreform-Gesetzes 1994 un~er bestimmten V or­
aussetzungen auch dann ruhegenußfähig werden 
kann, wenn der Beamte im letzten Monat des 
Dienststandes keinen Anspruch auf ein solches 
Fixgehalt gehabt hat, wurde das Fixgehalt 
ursprünglich in die Systematik des § 16 a NGZG 
in der Fassung des Besoldungsreform-Geset­
zes 1994 nicht einbezogen. Die' §§ 33 und 88 
Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 erfüllen nämlich 
die Funktion des § 16 a NGZG in anderer, dem 
Wesen eines Fixgehaltes angepaßter Form. Da aber 

. eine Ergänzungszulage auch von einem Fixgehalt 
abgeleitet werden kann, muß nunmehr im § 16 a 
NGZG darauf Bezug genommen werden. 

Zu Z 20 (§ 1 Abs.4 RGV): 

In Ergänzung der Regierungsvorlage zu § 1 
Abs. 4 (neu) soll näher bestimmt werden, wann 
Vereinbarungen über eine Verminderung oder 
einen Entfall von Reisegebühren zulässig sind, 
nämlich dann, wenn der Bedienstete für seine 
auswärtige Dienstverrichtung oder Versetzung 
Zuwendungen oder Leistungen von dritter Seite 
erhält. 

Zu den Z 21 und 22 (§ 3 Abs. 1 Z 3 und Z 4 lit. b 
sublit. ce RGV): 

Redaktionelle Berichtigungen. 

Zu Z 23 (§ 17 Abs. 3 RGV): 

Die Beistellung von Mahlzeiten ist - unabhän­
gig von der Ausbleibezeit - gleich zu behandeln. 
Die Einfügung der Wortgruppe "der vollen 
Tagesgebühr" im Anschluß an die Kürzungspro­
zentsätze dient zur Klarstellung, daß auch bei 
Teiltagesgebühren für jede beigestelIte Mahlzeit 
der prozentuell von der vollen Tagesgebühr 
ermittelte Betrag abzuziehen ist. Ein auftretender 
rechnerischer "Minus-Wert" führt lediglich zum 
gänzlichen Entfall des Anspruches auf Tages­
gebühren. 

Zu Z 24 (§ 18 Abs. 3 Z 3 RGV): 

Wie bereits in den Erläuterungen der Regie­
rungsvorlage zu Art. X Z 12 (§ 13 Abs. 7 RGV) 
und Z 14 (§ 18 Abs. 3 RGV) ausgeführt, zielt diese 
Regelung auf die Beistellung von Unterkünften in 
Hotels, Pensionen und Gasthöfen ab. Mit dieser 
Einfügung soll dies auch im Gesetzestext selbst 
klargestellt werden. 

Ebenfalls in den Erläuterungen der Regierungs­
vorlage wurde bereits angemerkt, daß davon die 
Sonderbestimmungen des § 23 Abs. 5 im I 

Abschnitt V ("Dienstzuteilung") sowie der §§ 70 
und 73 letzter Satz im 11. Hauptstück("Sonder­
bestimmungen") unberührt bleiben, in denen von 
"Anweisung" bzw. "Zurverfügungstellung von 
Unterkünften" gesprochen wird. 

Zu Z 25 (§ 19 RGV): 

Gegen die Bestimmungen der Regierungsvorlage 
über die Ansprüche bei Dienstverrichtungen im 
Dienstort wurden gleichheitsrechtliche Bedenken 
geäußert. Unter Aufrechterhaltung der geltenden 
Bestimmungen über Dienstreisen vom Dienstort in 
den Wohnort bzw. vom Dienstzuteilungsort in den 
Dienst(Wohn)ort wird mit der nunmehr getroffe­
nen Regelung der bisherige Anspruch auf Tages­
gebühren gewahrt. Es wird bei Reisen in den 
Wohnort aber sichergestellt, daß gegen Nachweis 
nur jener Mehraufwand bei den Fahrtkosten 
ersetzt wird, der über den bei der täglichen Fahrt 
zum und vom Dienst entstehenden Aufwand 
hinausgeht. 

Zu Z 26: 

Nachdem aus den in Z 2 genannten Gründen 
die geltenden Bestimmungen über Dienstreisen 
vom Dienstort in den Wohnort bzw. vom 
Dienstzuteilungsort in den Dienst(W ohn)ort auf­
recht bleiben sollen, kann die Änderungsziffer 16 
des Art. X entfallen. 

Der Bereich "Auslandsdienstreisen" soll geschlos­
sen im Zuge der Weiterführung der Gespräche 
über eine Neugestaltung des Reisegebührenrechts 
behandelt werden. Von der in der Regierungsvor­
lage enthaltenen Änderung (Art. X Z '19) betref­
fend die Beistellung von Verpflegung und Unter­
kunft im Ausland wird daher abgegangen. 

Zu Z 27: 

Durch den Entfall der Änderungsziffern 16 und 
19 ist eine entsprechende Umnumerierung der 
Änderungsziffern der Regierungsvorlage vorzuneh­
men. 

Zu Z 28 (§ 48a.RGV): 

Der Kritik des Rechnungshofes folgend, soll mit 
der neuzuschaffenden Sonderbestimmung eine 
Rechtsgrundlage für Reisekostenzuschüsse geschaf­
fen werden, die Hochschullehrern bereits derzeit 
im Rahmen von Freistellungen nach § 160 BDG 
1979 für die Teilnahme an Kongressen und 
Tagungen gewährt werden. 

Mit dem Dienstrecht der Hochschullehrer im 
6. Abschnitt des BDG 1979 wurde erstmals 
ausgesprochen, daß die Hochschullehrer in ihre 
primäre Aufgabenstellung in Forschung (Erschlie-
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ßung der Künste) und Lehre Kenntnisse und 
Erfahrungen aus dem interdisziplinären Gespräch 
und aus der Praxis einfließen lassen sollen. Diese 
Kenntnisse und Erfahrungen sollen sich nicht nur 
auf Österreich beschränken, sondern auch die 
Verbindung zur internationalen Fachwelt und 
Praxis erfassen. Im Regelfall wird eine solche 
Praxis nicht Dienstverrichtung im Sinne der 
Reisegebührenvorschrift 1955 sein und auch 
keinen Anspruch auf Vergütung für zeitliche 
Mehrleistungen begründen. Aus dem umfassenden 
Forschungs- und Weiterbildungsauftrag (Erschlie­
ßung der Künste) an die Hochschullehrer ist die 
Schöpfung einer Praxis außerhalb der eigenen 
Universität (Hochschule) jedoch integrierender 
Bestandteil ihres Berufsbildes und somit im dienst­
lichen Interesse gelegen. In Fällen, in denen der 
Hochschullehrer den durch eine solche Praxis­
schöpfung entstehenden Aufwand zum Teil oder 
zur Gänze selbst zu tragen hat, ist ihm dieser 
Aufwand zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 
seiner beruflichen Stdlung und damit seiner 
Einnahmen entstanden. 

Den Besonderheiten des Berufsbildes der Hoch­
schullehrer trägt das eigene Institut der Dienstfrei­
steIlung nach § 160 BDG 1979 Rechnung und wird 
nunmehr durch den neuen § 48 a RGV zusätzlich 
ausgestaltet, um eine gesetzliche . Grundlage für 
allfällige Reisekostenzuschüsse zu geben. 

Zu Z 29 (§ 77 Abs. 5 Z 1 RGV): 

Der Entfall der Anderungsziffern 16 und 19 der 
Regierungsvorlage sowie die Einfügung des neuen 
§ 48 a (Z 7 des Abänderungsantrages) ist auch bei 
der Zitierung der jeweiligen Paragraphen in der 
Inkrafttretensbestimmung zu berücksichtigen. 

Zu Z 30 (§ 91 Abs. 8 BF-DO): 

In dieser Bestimmung ist der Umbenennung der 
Gebührenstufen der RGV Rechnung zu tragen. 

Zu Z 31 (§ 95d Abs. 8 Z 3 BF-DO): 

Zitierungsberichtigung. 

Zu Z 32 (§ 1 Abs. 2 AEZG und § 308 Abs.4 
Satz 1 ASVG): 

§ 1 Abs. 2 AEZG: 

Im Sinne des § 1 Abs. 2, wonach die Auslands­
einsatzzulage an die Stelle der Nebengebühren -
ausgenommen der Belohnung und der Jubiläums­
zuwendung - tritt, sind auch die Vergütung für 
besondere Gefährdung (§ 74 a GG 1956) sowie die 

Vergütung für Wachebeamte (§ 74b GG 1956) in 
. diese Bestimmung aufzunehmen. 

§ 308 Abs. 4 Satz 1 ASVG: 

Wie bereits in den Erläuterungen zu §. 75 Abs. 7 
BDG 1979 ausgeführt, hat die Anderung der 
Bestimmungen über den Überweisungsbetrag zum 
Ziel, den gleichzeitigen Erwerb eines Pensionsan­
spruches nach dem ASVG und eines Anspruches 
auf Ruhegenuß aus einem pensionsversicherungs­
freien Dienstverhältnis auch dann zu verhindern, 
wenn einem Beamten ein Karenzurlaub zur 
Aufnahme eines privatrechtlichen Dienstverhältnis­
ses gewährt wird und das Ende dieses Karenzur­
laubes mit dem Ende des Dienststandes zusammen­
fällt. Nach der bisherigen Gesetzeslage wurden 
solche Doppelpensionen nämlich nur dann verhin­
dert, wenn der Beamte nach dem Ende des 
Karenzurlaubes noch mindestens einen Monat 
dem Dienststand angehört hat." 

Der zweite Abänderungsantrag bezog sich in 
Art. XVI auf die Einfügung eines Art. I und II und 
die Neubezeichnung einer Z 3. . 

Diesem zweiten Abänderungsantrag war folgen­
de Begründung beigegeben: 

. »Überschreitungsermächtigung für Voranschlagsan­
satz 1/60446: 

Gemäß § 53 Abs. 2 c MOG übernimmt der Bund 
die Finanzierung der Produzentenanteile bei 
Absatz- und Verwertungsmaßnahmen im Bereich 
der Getreidewirtschaft, bei den Förderungsmaß­
nahmen zugunsten von Ersatzkulturen des Getrei­
debaues, der Förderung von Grünbracheflächen 
sowie der Förderung der Stärke- und Alkoholwirt­
schaft. 

Die übrigen bundesfinanzgesetzlichen Änderun­
gen sind zur Durchführung von Maßnahmen 
gemäß § 51 a AMFG (BGBL Nr. 450/1994) 
erforderlich. " 

Weiters stellt der Verfassungsausschuß folgendes 
fest: 

»Dem Verfassungsausschuß erscheint es erfor­
derlich,' die Auswirkungen jener Regelung weiter 
zu beobachten, die die Beamten des Schulauf­
sichtsdienstes vom Anwendungsbereich der Bestim­
mungen über Diensterleichterungen für Gemeinde­
mandatare ausnimmt, und - soweit dabei unsach-

. liehe Beeinträchtigungen in der Mandatsausübung 
erkennbar werden - jene, die Notwendigkeiten 
und die Gestaltung des Dienstbetriebes betreffen-

3 
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8 1798 der Beilagen 

den Argumente, die seinerzeit Grundlage für die 
Ausnahmebestimmung gewesen sind, neuerlich 
einer eingehenden Prüfung zu unterziehen." 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Verfassungsausschuß somit den An t rag, der 

Or. Irmtraut Karlsson 

Berichterstatterin 

Nationalrat wolle dem angeschlossenen .'. 
Ge set zen t wurf die verfassungsmäßige Zustim- ,. 
mung erteilen. 

Wien, 1994 07 05 

Or. Edgar Schranz 

Ob man 
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Bundesgesetz, mit dem das Beamten­
Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG-Novelle 1994), 
das Gehaltsgesetz 1956, ·das Vertragsbedien­
stetengesetz 1948, das Pensionsgesetz 1965, 
das Nebengebührenzulagengesetz, das Bezüge­
gesetz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1984, das Land- und forstwirtschaftüche 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, das 
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, die 
Reisegebührenvorschrlft 1955, die Bundesfor­
ste-Dienstordnung 1986, das Verwaltungsaka­
demiegesetz, das Dienstrechtsverfahrensgesetz 
1984, das Eltem-Karenzurlaubsgesetz, das 
Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr­
und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, das 
Auslandseinsatzzulagengesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz und das Bundes­
finanzgesetz 1994 geändert werden (1656 der 

Beilagen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des BDG 1979 

Das BDG 1979, BGBI. Nr. 333, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBI. Nr ... ./1994, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 34 Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. jede Einzelprüfung gesondert wiederholt und 
die im § 33 Abs. 8 für die Wiederholung 
vorgesehene Frist von sechs Monaten· durch 
Verordnung verkürzt werden kann," 

1 a. § 39 a lautet: 

"§ 39a. (1) Die Zentralstelle kann den Beamten 
mit seiner Zustimmung 

1. zu Ausbildungszwecken oder als Nationalen 
Experten zu einer Einrichtung, die im 
Rahmen der europäischen Integration oder 
der OECD tätig ist, oder 

2. für eine im Bundesinteresse gelegene Tätig­
keit zu einer sonstigen zwischenstaatlichen 
Einrichtung oder 

3. zu Aus- oder Fortbildungszwecken für seine 
dienstliche Verwendung zu einer Einrichtung 
eines anderen inländischen Rechtsträgers im 
Inland 

entsenden. 

(2) Auf die Entsendung sind die Bestimmungen 
über die Dienstzuteilung anzuwenden. Für die 
Dauer einer solchen Entsendung gilt die betref­
fende Einrichtung als Dienststelle. 

(3) Entsendungen nach Abs. 1 Z 2 dürfen eine 
Gesamtdauer von sechs Jahren im Bundesdienst­
verhältnis, eine Entsendung nach Abs. 1 Z 3 darf 
die dem Anlaß angemessene Dauer, längstens 
jedoch sechs Monate nicht übersteigen. 

(4) Erhält der Beamte für die Tätigkeit selbst, zu 
der er entsandt worden ist, oder im Zusammen­
hang mit ihr Zuwendungen von dritter Seite, so hat 
er diese Zuwendungen' dem Bund abzuführen." 

1 b. Dem § 75 werden folgende Abs. 7 bis 9 
angefügt: . 

,,(7) Abgesehen von den in den Abs. 4 und 5 
genannten Karenzurlauben endet ein Karenzurlaub 
spätestens mit Ablauf des Jahres, in dem der 
Beamte sein 64. Lebensjahr vollendet. 

(8) Hat der Beamte einen Karenzurlaub nach 
den §§ 15 bis 15 bund 15 d MSchG oder nach den 
§§ 2 bis 5 und 9 EKUG in Anspruch genommen, 
ist er nach Wiederantritt des Dienstes, wenn keine 
Interessen des Dienstes entgegenstehen, 

1. wieder mit jenem Arbeitsplatz zu betrauen, 
auf dem er vor Antritt des Karenzurlaubes 
verwendet wurde oder 

2. mit einem gleichwertigen Arbeitsplatz seiner 
Dienststelle zu betrauen. 

(9) Muß dem Beamten aus dienstlichen Gründen 
unmittelbar nach Wiederantritt des Dienstes ein 
anderer als im Abs. 8 beschriebener Arbeitsplatz 
zugewiesen werden, ist er dienst- und besoldungs­
rechtlich wie ein Beamter zu behandeln, der die 
Gründe für seine Versetzung oder Verwendungs­
änderung nicht selbst zu vertreten hat." 
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2. Am Ende des § 78 a Abs. 1 entfällt der Punkt. 
Dem § 78 Abs. 1 wird folgender Halbsatz ange­
fügt: 

"oder der Beamte diese DienstfreisteIlung unter 
anteiliger Kürzung der Bezüge beantragt hat." 

3. § 78 a Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. durch Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit bis zum Höchstausmaß von 90 Stunden 
je Kalenderjahr, bei Bürgermeistern bis zum 
Höchstausmaß von 180 Stunden je Kalender­
jahr," 

4. An die Stelle des § 78 a Abs. 4 und 5 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(4) Die DienstfreisteIlung kann bis zum 
Ausmaß der Hälfte der regelmäßigen Wochen­
dienstzeit des Beamten gewährt werden. Dieses 
Ausmaß verkürzt sich um jene Stunden freier Zeit, 
die dem Beamten gemäß Abs. 2 Z 2 gewährt 
werden. Die DienstfreisteIlung darf nur in vollen 
Stunden gewährt werden. 

(5) DienstfreisteIlung, Dienstplanerleichterungen 
und Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Dienstbetriebes führen und sind unter Berück­
sichtigung der dienstlichen Interessen und unter 
Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates 
erforderlichen Zeiträume möglichst gleichmäßig 
und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeit­
mäßig festzulegen. 

(5 a) Die Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit soll im Monatsdurchschnitt eines Kalender­
halbjahres acht Stunden, bei Bürgermeistern 
16 Stunden nicht überschreiten. Die Dienstfrei­
steIlung soll im Monatsdurchschnitt eines Kalen­
derhalbjahres 78 Stunden nicht überschreiten. In 
einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte der 
als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistei­
lung in Anspruch genommen werden." 

5. An die Stelle des § 83 Abs. 2 und 3 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(2) Eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 1 
darf nur in jenem Kalenderjahr getroffen werden, 
das dem Kalenderjahr vorangeht, in dem der 
Einfluß der Leistungsfeststellung auf die Bezüge 
oder die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung 
zum Tragen kommt. Kann eine Leistungsfest­
stellung nach Abs. 1 Z 1 noch Auswirkungen auf 
die betreffende Maßnahme haben, darf sie auch in 
jenem Kalenderjahr getroffen werden, in dem ihr 
Einfluß auf die dienst- und besoldungsrechtliche 
Stellung zum Tragen kommt. 

(3) Eine Leistungsfeststellung nach Abs. 1 Z 2 
darf nur in jenem Kalenderjahr getroffen werden, 
das dem Kalenderjahr folgt, in dem diese 
Ernennung wirksam geworden ist. Ist sie jedoch 
zu dieser Zeit gemäß Abs. 4 unzulässig, darf sie 

mit gleicher 1 Wirkung in jenem späteren Jahr 
getroffen werden, in dem eine Leistungsfeststellung 
erstmals wieder nach Abs. 4 zulässig ist, wenn sie 
noch Auswirkungen auf die Beförderung in die 
Dienstklasse V haben kann. 

(4) Eine Leistungsfeststellung ist unzulässig, 
wenn der Beamte im vorangegangenen Kalender­
jahr nicht mindestens während 26 Wochen Dienst 
versehen hat. Dies gilt nicht für Leistungsfest­
stellungen nach § 82 Abs. 2." 

5 a. § 94 Abs. 2 Z 3 lautet: 
,,3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der 

Anzeige und dem Einlangen der Mitteilung 
a) über die Beendigung des gerichtlichen 

oder des verwaltungsbehördlichen Straf­
verfahrens, 

b) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung 
der Anzeige oder 

c) der Verwaltungsbehörde über das Abse­
hen von der Einleitung eines Verwal­
tungsstrafverfahrens 

bei der Dienstbehörde." 

6. Im § 137 Abs. 4 wird die Zitierung ,,§ 8 des 
Wehrgesetzes" durch die Zitierung "§ 10 des 
Wehrgesetzes 1990" ersetzt. 

7. § 198 a lautet: 

"Dienstfreistellung für Gemeindemandatare 

§ 198 a. § 78 a ist auf Lehrer an Universitäten 
lind Hochschulen mit folgenden Abweichungen 
anzuwenden: 

1. Durch die Gewährung der erforderlichen 
freien Zeit gemäß § 78 a Abs. 2 Z 2 dürfen 
nicht mehr als 32 und bei Bürgermeistern 
nicht mehr als 64 Unterrichtsstunden je 
Studienjahr entfallen. 

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
soll im Monatsdurchschnitt eines Semesters 
vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern 
acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten. 

3. Die DienstfreisteIlung darf das Ausmaß von 
80 Unterrichtsstunden je Semester nicht 
übersteigen und ist in vollen Unterrichts­
stunden zu gewähren. Sie soll im Monats­
durchschnitt innerhalb eines Semesters 
20 Stunden nicht überschreiten. In einer 
Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte 
der als Monatsdurchschnitt festgelegten 
DienstfreisteIlung in Anspruch genommen 
werden. 

4. Für die Tätigkeit als Gemeindemandatar darf 
eine über die Maßnahmen nach Z 1 bis 3 
hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht 
gewährt werden." 

8. Im § 217 Abs. 2 wird in der linken Spalte der 
Ausdruck "Fachvorstand einer Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe" durch den Ausdruck 
" Fachvorstandim Sinne schulrechtlicher Vorschrif­
ten" ersetzt. 
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9. § 219 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) § 78 a ist auf Lehrer mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

1. Durch die Gewährung der erforderlichen 
freien Zeit gemäß § 78 a Abs. 2 Z 2 dürfen 
nicht mehr als 36 und bei Bürgermeistern 
nicht mehr als 72 Unterrichtsstunden je 
Schuljahr entfallen. 

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
soll im Monatsdurchschnitt eines Semesters 
vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern 
acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten. 

3. Die DienstfreisteIlung darf das Ausmaß von 
90 Unterrichtsstunden je Semester nicht 
übersteigen und ist in vollen Unterrichts­
stunden zu gewähren. Sie soll im Monats­
durchschnitt innerhalb eines Semesters 
20 Stunden nicht überschreiten. In einer 
Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte 
der als Monatsdurchschnitt festgelegten 
DienstfreisteIlung in Anspruch genommen 
werden. 

4. Für die Tätigkeit als Gemeindemandatar darf 
eine über die Maßnahmen nach Z 1 bis 3 
hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht 
gewährt werden. 

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung 
nach § 78 a Abs. 5 ist nicht erforderlich, 
wenn die Zeit der DienstfreisteIlung auf 
Grund der Lehrfächerverteilung im Stunden­
plan bereits berücksichtigt ist." 

10. § 220 Abs. 1 Z 2 letzter Halbsatz lautet: 

,,§ 83 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden." 

10 a. § 228 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten der 
Post- und Telegraphenverwaltung und auf die 
Beamten in der Fernmeldehoheitsverwaltung anzu­
wenden. Der Begriff "Fernmeldehoheitsverwal­
tung" umfaßt alle Verwendungen im Fernmelde­
zentralbüro, in den nachgeordneten Fernmelde­
büros sowie im Frequenz- und Zulassungsbüro." 

11. § 231 a Abs. 1 Z 1 lit. c lautet: 

"c) des Hebammengesetzes, BGBI. Nr. 3101 
1994," 

11 a. Dem § 238 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) § 94 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 ist nur auf Dienstpflicht­
verletzurigen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 
1994 begangen wurden." 

12. Dem § 246 wird folgender Abs. 14 angefügt: 

,,(14) .Es treten in Kraft: 
1. § 34 Abs. 2 Z 2, § 39 a, § 83 Abs. 2 bis 4, 

§ 94 Abs. 2 Z 3, § 137 Abs. 4, § 220 Abs. 1 
Z 2, § 228 Abs. 1, § 231 a Abs. 1 Z 1 lit. c, 
§ 238 Abs. 5, Anlage 1 Z 30.2 lit. c und d, 
Z 31.2 lit. d, Z 31.5 lit. e, Z 32.2 lit. c, d und 
e, Z 33.2 lit. e, Z 34.2 lit. e, Z 35.2 lit. e, 
Z 36.2 lit. e, Z 37.2 lit. e, Z 38.2 lit. e und 

Z 41.2 lit. b in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Juli 
1994, 

2. § 217 Abs. 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXXl1994 mit 1. Sep­
tember 1994, 

3. § 78 a Abs. 1, 2, 4, 5 und 5 a, § 198 a samt 
. überschrift und § 219 a Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. Oktober 1994, 

4. § 75 Abs. 7 bis 9, § 254 Abs. 15, § 262 
Abs. 11 und § 269 Abs. 12 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
mit 1. Jänner 1995." 

13. § 254 Abs. 15 letzter Satz entfällt. 

14. § 262 Abs. 11 letzter Satz entfällt. 

15. § 269 Abs. 12 letzter Satz entfällt. 

16. An die SteHe der Anlage 1 Z 30.2 lit. c treten 
folgende Bestimmungen: 

"c) im Fernmeldedienst als 
Leiter eines Fernmeldebauamtes, 
Leiter eines Fernmeldebetriebsamtes, 
Leiter des Fernsprechbetriebsamtes, 
Leiter der Fernmeldezentralbauleitung, 
Leiter der Fernmeldezeugverwaltung, 
Leiter des Fernmeldetechnischen Zentral­

amtes, 
Leiter einer Gruppe im Fernmeldetechnischen 

Zentralamt, der gleichzeitig mit der 
Leitung einer Abteilung betraut ist, 

Leiter einer Abteilung im Fermeldetechni­
schen Zentralamt, 

Stellvertreter des Leiters eines der angeführ­
ten Ämter (ausgenommen das Fernmelde­
bauamt Haustechnik Wien), 

d) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Leiter 
eines Fernmeldebüros." 

17. In der Anlage 1 Z 31.2 wird der Punkt am 
Ende der lit. c durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende lit. d wird angefügt: 

"d) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Refe­
rent A in einem Fernmeldebüro." 

18. In der Anlage 1 Z 31.5 wird der Punkt am 
Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende lit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Refe­
rent einer in Z 31.2 angeführten Verwen­
dung, Referent B in einem Fernmeldebüro. " 

19. In der Anlage 1 Z 32.2 lit. c entfaJIen die 
Worte "als Leiter des Materiallagers einer Post­
autoleitung, ". 

20. In der Anlage 1 Z 32.2 lit. d werden die 
Worte "Gruppenleiter in einem Rundfunkamt," 
durch die Worte "MitarbeiteriBewilligungsbearbei­
tung in einem Rundfunkamt, " ersetzt. 

21. In der Anlage 1 Z 32.2 wird der Punkt am 
Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende lit. e wird angefügt: 
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"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Meß­
spezialist in einer Funküberwachungsstelle. " 

22. In der Anlage 1 Z 33.2 wird der Punkt am 
Ende der fit. d durch einen BeistrIch ersetzt; 
folgende fit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Sachbe­
arbeiter in einem Funküberwachungsbereich. " 

23. In der Anlage 1 Z 34.2 wird der Punkt am 
Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende fit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Meß­
mechaniker in der Funküberwachungsstelle. " 

24. In der Anlage 1 Z 35.2 wird der Punkt am 
Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende fit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung im Funk­
instandhaltungsdienst. " 

25. In der Anlage 1 Z 36.2 wird der Punkt am 
Ende der fit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende lit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als Nach­
richtenelektroniker. " 

26. In der Anlage 1 Z 37.2 wird der Punkt am . 
Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende lit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung als 
Lagerarbeiter . " 

27. In der Anlage 1 Z 38.2 wird der Punkt am 
Ende der lit. d durch einen Beistrich ersetzt; 
folgende fit. e wird angefügt: 

"e) in der Fernmeldehoheitsverwaltung im Reini­
gungsdienst. " 

28. Anlage 1 Z 41.2 fit. blautet: 

"b) nach § 10 des Hebammengesetzes." 

Artikel 11 

Änderung des Gehaltsgesetzes 1956 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr ... .I 
1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Abs. 2 Z 7 lautet: 

,,7. die Zeit 
a) eines abgeschlossenen Studiums an einer 

Akademie oder an einer den Akademien 
verwandten Lehranstalt, das für den 
Beamten Ernennungserfordernis gewesen 
ist, bis zum Höchstausmaß des lehrplan­
mäßig vorgesehenen Studiums, 

b) eines abgeschlossenen Studiums an einer 
Universität oder Hochschule bis.zum 
Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit, 
wenn der Beamte der Verwendungsgrup­
pe L 2a 2 oder L 2a 1 angehört und das 

Hochschulstudium gemäß Anlage 1 zum 
BDG 1979 als alternatives Ernennungser­
fordernis zum Studium an einer Akademie 
vorgesehen ist, 

c) einer zurückgelegten Berufspraxis, wenn 
sie nach den jeweils geltenden Prüfungs­
vorschriften für die Erlangung der Lehr­
befähigung für eine Verwendung in der 
Verwendungsgruppe L 2a 2 vorgeschrie­
ben war, bis zum Höchstausmaß von 
insgesamt zwei Jahren;" 

2. Nach § 13 Abs. 1 wird folgender Abs.2 
eingefügt: 

,,(2) Eine dem Beamten auf Ansuchen unter 
anteiliger Kürzung der Bezüge gewährte Dienst­
freisteIlung gemäß § 78 a Abs. 1 BDG 1979 
bewirkt eine Kürzung der Dienstbezüge, die dem 
Ausmaß der Dienststunden entspricht, die durch 
die DienstfreisteIlung entfallen, ausgenommen die 
Ansprüche nach der Reisegebührenvorschrift 1955, 
BGBI. Nr. 133. Wird das Ausmaß der Dienstfrei­
steIlung nicht einheitlich für alle Wochen eines 
Kalendervierteljahres festgelegt, ist für das Ausmaß 
der Kürzung der Monatsdurchschnitt des jeweili­
gen Kalendervierteljahres heranzuziehen. Abwei­
chend vom § 6 wird diese Kürzung für den 
Zeitraum wirksam, für den dem Beamten die 
DienstfreisteIlung gewährt wurde." 

3. Im § 13 Abs. 7 wird die Zitierung "Abs. 5 und 
6" durch die Zitierung "Abs. 2, 5 und 6" ersetzt. 

4. § 13 Abs. 11 lautet: 

,,(11) Dienstzulagen, auf die § 58 Abs. 7, § 59 a 
- Abs. 5 oder 5 a, § 59 bader § 60 Abs. 6 bis 8 

anzuwenden sind, und die Erzieherzulage bleiben 
von den Abs. 2 und 10 unberührt. Die Dienst­
zulage nach § 49 a entfällt jedoch zur Gänze für 
die Dauer der DienstfreisteIlung unter anteiliger 
Kürzung der Bezüge gemäß § 78 a Abs. 1 BDG 
1979 und der Herabsetzung der W ochendienst­
zeit." 

4 a. Dem § 13 a wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Übergenüsse, die ausschließlich auf Grund 
der Rückwirkung 

1. einer schriftlichen Erklärung des Beamten 
nach § 254 Abs. 1 oder 2 BDG 1979 oder 
nach § 262 Abs. 1 BDG 1979 oder nach 
§ 269 Abs. 1 BDG 1979 oder 

2. des Widerrufs einer schriftlichen Erklärung 
des Beamten nach § 254 Abs. 15 BDG 1979 
oder nach § 262 Abs. 11 BDG 1979 oder 
nach § 269 Abs. 12 BDG 1979 

entstanden sind, sind dem Bund abweichend vom 
Abs. 1 in jedem Fall zu ersetzen." ' 

5. § 15 Abs . .7 erhält die Absatzbezeichnung 
,,(8)". Nach Abs. 6 wird folgender Abs. 7 einge­
fügt: 
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,,(7) Tritt ein Beamter mit Anspruch auf eine 
durch Verordnung pauschalierte Nebengebühr 
unmittelbar 

1. nach Ablauf eines Karenzurlaubes oder 
2. im Anschluß an einen Präsenz- oder Zivil-

dienst 
erst nach dem ersten Arbeitstag eines Kalender­
monats den Dienst wieder an, so gebührt ihm diese 
Nebengebühr für den betreffenden Kalendermonat 
in dem Ausmaß, das sich aus § 13 Abs. 4 ergibt." 

6. Im § 15 a Abs. 2 wird die Zitierung"Z 1 oder 
2" durch die Zitierung "Abs. 1 Z 1 oder 2" ersetzt. 

7. Nach § 20 c Abs. 2 wird folgender Abs. 2 a 
eingefügt: 

"(2 a) Die in einem Dienstverhältnis zu einer 
anderen inländischen Gebietskörperschaft als dem 
Bund zurückgelegten Zeiten zählen jedoch nicht 
zur Dienstzeit im Sinne des Abs. 1, wenn sie bei 
dieser Gebietskörperschaft einen Anspruch auf die 
vergleichbare Jubiläumszuwendung bewirkt haben 
oder bewirken werden." 

8. Im § 22 wird nach Abs. 2 a folgender 
Abs. 2 beingefügt: 

,,(2 b) Für jene Kalendermonate der ruhegenuß­
fähigen Bundesdienstzeit, in denen der Beamte eine 
DienstfreisteIlung für Gemeindemandatare nach 
§ 78· a BDG 1979 unter anteiliger Kürzung seiner 
Bezüge nach § 13 Abs. 2 in Anspruch genommen 
hat, hat der Beamte einen Pensionsbeitrag auch 
von den entfallenden Bezügen zu leisten. Dieser 
Pensionsbeitrag ist auf der Grundlage der Dienst­
bezüge im Sinne des § 13 Abs. 7 zu bemessen, die 
dem Ausmaß der DienstfreisteIlung entsprechen 
und von denen der Beamte einen Pensionsbeitrag 
nach Abs. 2 zu leisten hätte." 

9. Im § 30 b Abs. 1 wird die Zitierung "des 
Hebammengesetzes 1963,BGBL Nr. 3/1964," 
durch die Zitierung "des Hebammengesetzes, 
BGBL Nr. 310/1994," ersetzt. 

10. In § 38 Abs. 4 werden ersetzt: 
a) der Prozentsatz "9,52 %" durch den Prozent­

satz ,,10,95 %", 
b) der Prozentsatz ,,6,51 %" durch den Prozent­

satz ,,7,48 %", 
c) der Prozentsatz ,,6,35 %" durch den Prozent­

satz ,,7,30 %". 

11. Im § 58 Abs. 1 treten im die Stelle der Z 14 
und 15 folgende Bestimmunge~: 

,,14. den Fachvorständen an mittleren und 
höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Berufe, an höheren Lehranstalten für Mode 
und Bekleidungstechnik und an höheren 
Lehranstalten für Tourismus (höheren Lehr­
anstalten für Fremdenverkehrsberufe), 

15. den Fachvorständen an selbständig geführten 
Fachschulen für Mode und Bekleidungs­
technik und an Fachschulen für Mode und 

Bekleidungstechnik, die einer anderen Lehr­
anstalt als einer höheren Lehranstalt für 
Mode und Bekleidungstechnik eingegliedert 
sind, 

16. den Fachvorständen an selbständig geführten 
Hotelfachschulen und an Hotelfachschulen, 
die einer anderen Lehranstalt als einer 
höheren Lehransfalt für Tourismus (höhe­
ren Lehranstalt für Fremdenverkehrsberufe) 
eingegliedert sind, 

17. den zu Fachvorständen ernannten fachlichen 
Leitern von Universitätsinstituten. " 

12. Dem § 59 b wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Dem Lehrer, der als Schülerberater an einer 
Sonderschule mit mindestens zwei Klassen der 
fünften bis neunten Schulstufe verwendet wird, 
gebührt für die Dauer dieser Verwendung eine 
Dienstzulage. Die Dienstzulage beträgt an Sonder­
schulen mit 

2 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe 60 % 
3 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe 80 % 
4 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe 100 % 
5 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe 115 % 
6 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe 130 % 
7 Klassen der 5. bis 9. Schulstufe 145 % 
mehr als 7 Klassen der 5. bis 9. Schul-
stufe ............................................................ 160 % 

von 393 S. Die Dienstzulage gebührt je Sonder­
schule nur einem Lehrer. Je Sonderschule darf nur 
ein Lehrer als Schülerbe'rater verwendet werden." 

13. § 82a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Dieser Abschnitt ist auf die Beamten der 
Post- und Telegraphenverwaltung und auf die 
Beamten in der Fernmeldehoheitsverwaltung im 
Fernmeldezentralbüro, in den nachgeordneten 
Fernmeldebüros sowie im Frequenz- und Zulas­
sungsbüro anzuwenden." 

14. Die Tabelle in § 82 c Abs. 1 lautet: 

in den Gehaltsstufen 
ab der Ge-

auf Arbeitsplät- in der haltsstufe 
zen der Ver- Dienstzu-

1 bis 10 11 bis 14 15 
wendungs- lagen-

gruppe gruppe 

Schilling 

\ 

S 13 216 25233 40373 
1 11640 14 549 26 188 

Ib 8729 14 549 26 188 
PT 1 2 8729 11 640 23276 

3 8 001 10912 14549 
3b 7272 10 185 14549 

S 11 978 17005 21 134 
1 7272 10 185 12367 

Ib 1 456 6547 12367 
PT 2 2 2910 6547 8729 

2b 1 019 2910 8.729 
3 1 456 2910 5 820 

3b 1 019 2910 5820 
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in den Gehaltsstufen 
ab der Ge-auf Arbeitsplät- in der haltsstufe zen der Ver- Dienstzu-

1 bis 10 11 bis 14 15 wendungs- lagen-
gruppe gruppe 

Schilling 

1 1 456 2910 4366 
1b 1 019 2910 4366 

PT 3 2 1 019 2037 3 054 
3 726 1 164 1 599 

PT4 1 650 946 1 380 

PT 5 1 291 436 584 

15. § 82 c Abs. 2 lautet: 

»(2) Den Dienstzulagengruppen werden folgen­
de Richtfunktionen zugewiesen: 

1. in der Verwendungs gruppe PT 1 

1.1.' 
1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.2. 
1.2.1. 

1.2.2. 

1.3. 
1.3.1. 

1.3.2. 

1.4. 
1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

1.5. 
1.5.1. 

in der Dienstzulagengruppe S: 
im Verwaltungsdienst: 
Leiter einer Gruppe In einer Post- und 
Telegraphendirektion, 
im Fernmeldedienst: 
Leiter des Fernmeldetechnischen Zentral­
amtes, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter einer Abteilung im Fernmeldezentral­
büro, 

in der Dienstzulagengruppe 1: 
im Postauto dienst: 
Leiter der Postautoleitung Wien, 
im Fernmeldedienst: 
Leiter des Fernmeldebetriebsamtes Wien, 
Graz oder Linz, 

in der Dienstzulagengruppe 1 b: 
im Verwaltungsdienst: 
Leiter eines Referates in der Generaldirek­
tion für die Post- und Telegraphenverwal­
tung, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter eines Referates im Fernmeldezentral­
büro, 

in der Dienstzulagengruppe 2: 
im Verwaltungsdienst: 
Leiter einer Abteilung In einer Post- und 
Telegraphendirektion, 
im Postautodienst: 
Leiter einer Postautoleitung (ausgenommen 
Wien), 
im Fernmeldedienst: 
Leiter eine Fernmeldebetriebsamtes (aus­
genommen Wien, Graz, Linz), 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter eines Fernmeldebüros, 

in der Dienstzulagengruppe 3: 
im Verwaltungsdienst: 
Referent A in der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung, 

1.5.2. im Postautodienst: 
Postautodienst - Controller A, 

1.5.3. im Fernmeldedienst: 
Stellvertreter des Leiters eines Fernmeldebe­
triebsamtes, 

1.5.4. in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Referent A im Fernmeldezentralbüro, 

1.6. in der Dienstzulagengruppe 3 b: 
1.6.1. im Verwaltungsdienst: 

2. 
2.1. 
2.1.1. 

2.2. 
2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

2.3. 
2.3.1. 

2.3.2. 

Leiter eines Referates in einer Abteilung 
einer Post- und Telegraphendirektion, 

in der Verwendungs gruppe PT 2: 
in der Dienstzulagengruppe S: 
im Verwaltungsdienst: 
Leiter des Fernmeldegebührenamtes, 

in der Dienstzulagengruppe 1: 
im Verwaltungs dienst: 
Referent A in einer Post- und Telegraphen­
direktion, 
im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes 1. Klasse, erster Stufe, 
im Postautodienst: 
Leiter einer Abteilung In einer Postautolei­
tung 
im Fernmeldedienst: 
Leiter der Technischen Stelle in emem 
Fernmeldebetriebsamt, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Referent A im Fernmeldebüro, 

in der Dienstzulagengruppe 1 b: 
im Verwaltungsdienst: 
Referent B in der Generaldirektion für .die 
Post- und Telegraphenverwaltung und 
Referent B 1 in einer Post- und Tele­
graphendirektion, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Referent B im Fernmeldezentralbüro, 

2.4. in der Dienstzulagengruppe 2: 
2.4.1. im Verwaltungsdienst: 

Stellvertreter des Leiters des Rechenzen-
trums, 

2.4.2. im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes 1. Klasse, zweiter 
Stufe, 

2.4.3. im Postautodienst: 
Leiter einer Postautostelle I, 

2.4.4. im Fernmeldedienst: 
Leiter eines Betriebsbezirkes mit mehr als 
15 000 Teilnehmern oder eines Betriebs­
bezirkes B in einem Fernmeldebetriebsamt, 

2.4.5. in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter der Funküberwachungsstelle Wien, 

2.5. in der Dienstzulagengruppe 2 b: 
2.5.1. im Verwaltungsdienst: 

Referent B 2 in einer Post- und Telegra­
phendirektion, 
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2.5.2. 

2.5.3. 

2.6. 
2.6.1. 

2.6.2. 

2.6.3. 

2.6.4. 

2.6.5. 

2.7. 
2.7.1. 

2.7.2. 

3. 
3.1. 
3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

3.1.5. 

3.2. 
3.2.1. 

3.3. 
3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

3.3.5. 
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im Fernmeldedienst: 
Referent in gehobener technischer Verwen­
dung im Fernmeldetechnischen Zentralamt, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Referent B in gehobener technischer Ver­
wendung im Frequenzbüro und im Zulas­
sungsbüro, 

in der Dienstzulagengruppe 3: 
im Verwaltungsdienst: 
Leiter der RZ-Planung, 
im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes I. Klasse, dritter 
Stufe, 
im Postautodienst: 
Leiter einer Postautostelle II, 
im Fernmeldedienst: 
Leiter eines Kabelmeß- und -instandhal­
tungsdienstes, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter einer Funküberwachungsstelle (aus­
genommen Wien) 

in der Diensizulagengruppe 3 b: 
im Verwaltungs dienst: 
Referent B 3 in einer Post- und Telegra­
phendirektion, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Referent B in einem Fernmeldebüro, 

in der Verwendungs gruppe PT 3: 
in der Dienstzulagengruppe 1: 
im Verwaltungsdienst: 
Anwendungsorganisator im Rechenzentrum, 
im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes H. Klasse, erster 
Stufe, 
im Postautodienst: 
Leiter einer Postautostelle III, 
im 'Fernmeldedienst: 
Leiter einer Planungsgruppe in einer Bau­
und Planungsstelle für Kommunikations­
technik, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter' eines Funküberwachungsbereiches, 

in der Dienstzulagengruppe 1 b: 
im Verwaltungs dienst: 
Referent B 4 in einer Post- und Telegra­
phendirektion, 

in der Dienstzulagengruppe 2:. 
im Verwaltungsdienst: 
Programmierer im Rechenzentrum, 
im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes II. Klasse, zweiter 
Stufe, 
im Postautodienst: 
Leiter einer Postautostelle IV, 
im Fernmeldedienst: 
Meßspezialist, 
in der Fernmeldehoheitsverwaltung: 
Leiter der EDV - und Evidenzstelle in einer 
Funküberwachungsstelle, 

3.4. 
3.4.1. 

in der Dienstzulagengruppe 3: 
im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes H. Klasse, dritter 
Stufe, 

3.4.2. im Postautodienst: 

3.4.3. 
Leiter einer Postautostelle V, 
im Fernmeldedienst: 
SystemtechnikeriOES im Turnusdienst mit 
regelmäßigem Nachtdienst, 

4. 
4.1. 
4.1.1. 

in der Verwendungsgruppe PT 4: 
in der Dienstzulagengruppe 1: 
im Postdienst: 
Leiter eines Postdienstes II. Klasse, Stufe 
4 b, 

4.1.2. im Fernmeldedienst: 
Heimaufsicht in einem Lehrlingswohnheim, 

5. in der Verwendungsgruppe PT 5: 
5.1. 
5.1.1. 

in der Dienstzulagengruppe 1: 
im Postdienst: 
Leiter eines Postamtes III. Klasse." 

16. Dem § 90 wird folgender Abs. 12 angefügt: 

,,(12) Es treten in Kraft: 
1. § 15 a Abs. 2 und § 38 Abs. 4 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
mit 1. Jänner 1994, 

2. § 12 Abs. 2 Z 7, § 15 Abs. 7 und 8, § 20 c 
Abs. 2 a, § 30 b Abs. 1, § 82 a Abs. 1 und 
§ 82 c Abs. 1 und 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXl1994 mit 
1. Juli 1994, 

3. § 58 Abs. 1 Z 14 bis 17 und § 59 b Abs. 5 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. September 1994, 

4. § 13 Abs. 2, 7 und 11 und § 22 Abs. 2 b in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. Oktober 1994, 

5. § 13 a Abs. 8 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 
1995." 

Artikel III 

Änderung des Vertragsbedienstetengesetzes 1948 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr ... .11994, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 lit. f lautet: 

"f) auf die in Berufsausbildung stehenden Ärzte 
(§ 3 Abs. 4 und 5 des Ärztegesetzes 1984, 
BGBI. Nr. 373);" 

1 a. § 1 Abs. 3 lit. j lautet: 

"j) auf Personen, die weder die österreichische 
Staatsbürgerschaft noch die Staatsangehörig­
keit eines Landes besitzen, dessen Angehö­
rigen Österreich auf Grund eine Staats­
vertrages im Rahmen der europäischen 
Integration dieselben Rechte für den Berufs­
zugang zu gew~hren hat wie österreichischen 

4 
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Staatsbürgern (Inländern), und die bei einer 
im Ausland gelegenen Dienststelle des 
Bundes verwendet werden;" 

Ib. § 6 a lautet: 

"§ 6 a. (1) Die Zentralstelle kann .den Vertrags­
bediensteten mit seiner Zustimmung 

1. zu Ausbildungszwecken oder als Nationalen 
Experten zu einer Einrichtung, die im 
Rahmen der europäischen Integration oder 
der OECD tätig ist, oder 

2. für eine im Bundesinteresse gelegene Tätig­
keit zu einer sonstigen zwischenstaatlichen 
Einrichtung oder 

3. zu Aus- oder Fortbildungszwecken für seine 
dienstliche Verwendung zu einer Einrichtung 
eines anderen inländischen Rechtsträgers im 
Inland 

entsenden. 

(2) Auf diese dem Vertragsbediensteten außer­
halb seines Pflichtenkreises zugewiesene Tätigkeit 
ist § 39 a BDG 1979 anzuwenden. 

(3) Abs. 1 und 2 sind abweichend vom § 1 auf 
alle Bundesbediensteten anzuwenden, die nicht 
Beamte sind." 

2. § 26 Abs. 2 Z 7 lautet: 

"7. die Zeit 
a) eines abgeschlossenen Studiums an einer 

Akademie oder an einer den Akademien 
verwandten Lehranstalt, das für den 
Vertragsbediensteten Aufnahmeerforder­
nis gewesen ist, bis zum Höchstausmaß 
des lehrplanmäßig vorgesehenen Studi­
ums, 

b) eines abgeschlossenen Studiums an einer 
Universität oder Hochschule bis zum 
Ausmaß der in lit. a vorgesehenen Zeit, 
wenn der Beamte der Entlohnungsgruppe 
I 2a 2 oder I 2a 1 angehört und das 
Hochschulstudium gemäß Anlage 1 zum 
BDG 1979 für entsprechend eingestufte 
Beamte als alternatives Ernennungserfor­
dernis zum Studium an einer Akademie 
vorgesehen ist, 

c) einer zurückgelegten Berufspraxis, wenn 
sie nach den jeweils geltenden Prüfungs­
vorschriften für die Erlangung der Lehr­
befähigung für eine Verwendung in der 
Entlohnungsgruppe I 2a 2 vorgeschrieben 
war, bis zum Höchstausmaß von insge­
samt zwei Jahren;" / 

3. Am Ende des § 29 e Abs. 1 entfällt der Punkt. 
Dem § 29 e Abs. 1 wird folgender, Halbsatz 
angefügt: 

"oder der Vertragsbedienstete diese Dienstfrei­
steIlung unter anteiliger Kürzung der Bezüge 
beantragt hat." 

4. § 29 e Abs. 2 Z 2 lautet: 

"2. durch Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit bis zum Höchstausmaß von 90 Stunden 
je Kalenderjahr, bei Bürgermeistern bis zum 
Höchstausmaß von 180 Stunden je Kalender-
jahr," . 

5. An die Stelle des § 29 e Abs. 4 und 5 treten 
folgende Bestimmungen: 

"(4) Die Dienstfreistellung kann bis zum 
Ausmaß der Hälfte der regelmäßigen Wochen­
dienstzeit des Vertragsbediensteten gewährt wer­
den. Dieses Ausmaß verkürzt sich um jene Stunden 
freier Zeit, die dem Vertragsbediensteten gemäß 
Abs. 2 Z 2 gewährt werden. Die Dienstfreistellung 
darf nur in vollen Stunden gewährt werden. 

(5) Dienstfreistellung, Dienstplanerleichterungen 
und Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Dienstbetriebes führen und sind unter Berück­
sichtigung der dienstlichen Interessen und unter 
Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates 
erforderlichen Zeiträume möglichst gleichmäßig 
und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeit­
mäßig festzulegen. 

(5 a) Die Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit soll im Monatsdurchschnitt eines Kalender­
halbjahres acht Stunden, bei Bürgermeistern 
16 Stunden nicht überschreiten. Die Dienstfrei­
stellung soll im Monatsdurchschnitt eines Kalen­
derhalbjahres 78 Stunden nicht überschreiten. In 
einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte der 
als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistel­
lung in Anspruch genommen werden." 

6. An die Stelle des § 29 e Abs. 7 treten folgende 
Bestimmungen: 

,,(7) Auf die dem Vertragsbediensteten auf 
Ansuchen unter anteiliger Kürzung der Bezüge 
gewährte Dienstfreistellung ist § 13 Abs. 2, 7 und 
11 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, 
anzuwenden. 

(8) Die Abs. 1 bis 7 sind abweichend vom § 1 
auf alle vertraglich Bediensteten des Bundes 
anzuwenden, nicht jedoch auf Bedienstete, für die 
die Bundesforste-Dienstordnung 1986 gilt." 

7. §47 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) § 29 e ist auf Vertragslehrer mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

1. Durch die Gewährung der erforderlichen 
freien Zeit gemäß § 29 e Abs. 2 Z 2 dürfen 
nicht mehr als 36 und bei Bürgermeistern 
nicht mehr als 72 Unterrichtsstunden je 
Schuljahr entfallen. 

2. Die Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
soll im Monatsdurchschnitt eines Semesters 
vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern 
acht Unterrichtsstunden nicht überschreiten. 
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3. Die DienstfreisteIlung darf das Ausmaß von 
90 Unterrichtsstunden je Semester nicht 
übersteigen und ist in vollen Unterrichts­
stunden zu gewähren. Sie soll im Monats­
durchschnitt innerhalb eines Semesters 
20 Stunden nicht überschreiten. In einer 
Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte 
der als Monatsdurchschnitt festgelegten 
DienstfreisteIlung in Anspruch genommen 
werden. 

4. Für die Tätigkeit als Gemeindemandatar darf 
eine über die Maßnahmen nach Z 1 bis 3 
hinausgehende Lehrpflichtermäßigung nicht 
gewährt werden. 

5. Die datums- und uhrzeitmäßige Festlegung 
nach § 29 e Abs. 5 ist nicht erforderlich, 
wenn die Zeit der DienstfreisteIlung auf 
Grund der Lehrfächerverteilung im Stunden­
plan bereits berücksichtigt ist." 

8. § 59 Abs. 1 Z 1 Jit. c lautet: 

"c) des Hebammengesetzes, BGBL Nr. 310/ 
1994," 

9. Dem § 76 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

,,(7) Es treten in Kraft: 
1. § 1 Abs. 3 lit. fund j, § 6 a, § 26 Abs. 2 Z 7 

und § 59 Abs. 1 Z 1 lit. c in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/1994 mit 
1. Juli 1994, 

2. § 29 e Abs. 1, 2, 4, 5, 5 a, 7 und 8 und § 47 a 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. XXXl1994 mit 1. Oktober 1994." 

Artikel N 

Änderung des Pensionsgesetzes 1965 

Das Pensionsgesetz 1965, BGBL Nr. 340, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr ... .I 
1994, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

,,§ 27 bleibt unberührt." 

2. Im § 13 d Abs. 6 entfällt die Wendung "sowie 
nach der Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1967, 
BGBL Nr. 5/1968,". 

3. § 18 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Eigenschaft eines Wahlkindes als Halb­
oder Vollwaise bestimmt sich nach dem bürger­
lichen Recht." 

4. Dem § 18 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Bei der Anwendung des Abs. 4 auf den 
W aisenversorgungsbezugeines Wahlkindes gelten 
als leibliche Eltern nur Personen, deren familien­
rechtliche Beziehungen zum Wahlkind durch die 
Annahme an Kindes Statt nach den Bestimmungen 
des bürgerlichen Rechtes erloschen sind." 

5. § 19 Abs. 6 lautet: 

"(6) Eine Erhöhung der Unterhaltsleistungen im 
letzten Jahr vor dem Sterbetag des Beamten ist für 
die Bemessung eines Versorgungsgenusses nach 
Abs. 1 nur beachtlich, wenn sie entweder in einem 
rechtskräftigen Urteil ausgesprochen oder schrift­
lich vereinbart worden ist und wenn sie ihren 
Grund in einer Steigerung der Leistungsfähigkeit 
des Beamten oder in einer Steigerung der 
Bedürfnisse des früheren Ehegatten gehabt hat." 

6. § 21 Abs. 6 erster Satz lautet: 

"Auf den Versorgungsbezug, der wieder aufgelebt 
ist, sind 

1. die Einkünfte (§ 17 Abs. 5 und 6) und 
2. wiederkehrende Unterhaltsleistungen 

anzurechnen, die dem überlebenden Ehegatten auf 
Grund der aufgelösten oder für nichtig erklärten 
Ehe zufließen." 

7. § 27 lautet samt Überschrift: 

" Gebührenfreiheit 

§ 27. Schriften, die dem Nachweis der 
Anspruchsvoraussetzungen für die 

1. nach diesem Bundesgesetz oder 
2. nach vergleichbaren landesgesetzlichen Vor­

schriften 
gebührenden Leistungen dienen, sind von Stempel­
gebühren und Bundesverwaltungsabgaben befreit." 

8. § 35 Abs. 5 erster Satz lautet: 

"Der Anspruchsberechtigte, der seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, 
muß alljährlich bis längstens 1. März eine amtliche 
Lebensbestätigung nach dem Staild vom 1. Jänner 
desselben Jahres, der Ruhegenußempfänger auch 
den Nachweis über den ungeänderten Besitz jener 
Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörigkeit, die 
gemäß § 11 lit. a eine Voraussetzung . für den 
Anspruch auf Ruhegenuß darstellt, der Dienst­
behörde vorlegen." 

9. Nach § 57 wird folgender Abschnitt IX 
eingefügt: 

"ABSCHNITT IX 

~wendung dieses Bundesgesetzes auf privatrecht­
liehe Pensionsansprüche gegen den Bund 

§ 57 a. Dieses Bundesgesetz ist auf die Pensions­
ansprüche der ständigen Salinenarbeiter, die am 
1. Jänner 1968 bereits einen Anspruch oder eine 
Anwartschaft auf Pensionsversorgung gegen den 
Bund erworben hatten, ihrer Hinterbliebenen und 
Angehörigen mit folgenden Maßgaben anzuwen­
den: 

1. An die Stelle der obersten Dienstbehörde tritt 
der Bundesminister für Finanzen, an die Stelle 
der Dienstbehörde das Bundesrechenamt. 
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2. Rückforderbare Leistungen sind auf gericht­
lichem Weg hereinzubringen. § 39 Abs. 3 ist 
nicht anzuwenden. 

3. Der der Bemessung eines Ruhegenusses 
zugrundeliegende ruhegenußfähige Monats­
bezug ändert sich jeweils um denselben 
Hundertsatz, um den sich bei einem Beamten 
in handwerklicher Verwendung das Gehalt 
der Verwendungsgruppe P 3, Gehaltsstufe 17, 
ändert." 

10. Der bisherige Abschnitt IX erhält die 
Bezeichnung "ABSCHNIIT X". 

11. Dem § 58 werden folgende Abs. 10 und 11 
angefügt: 

,,(10) Es treten in Kraft: 
1. § 60 Abs. 5 in der Fassung des Bundes­

gesetzes BGBL Nr. XXX/1994 mit 1. Juli 
1993, 

2. § 13 d Abs. 6, § 19 Abs. 6, Abschnitt IX mit 
§ 57 a, die überschrift zu Abschnitt X und. 
§ 64 Abs. 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 
1994, 

3. § 1 Abs. 1, § 18 Abs.2 und 5, § 21 Abs.6, 
§ 27 samt überschrift, § 35 Abs. 5 und § 60 
Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. XXX/1994 mit 1. Juli 1994. 

(11) Die Salinenarbeiter-Pensionsordnung 1967, 
BGBI. Nr. 5/1968, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBL Nr. 11 0/1993, tritt mit Ablauf 
des 31. Dezember 1993 außer Kraft." 

12. Dem' § 60 werden folgende Abs. 5 und 6 
angefügt: 

,,(5) Ruhegenußfähige Zulagen, auf die ein 
Beamter am 13. März 1938 auf Grund des § 14 
des Gehaltsgesetzes 1927, BGBI. Nr. 105/1928, 
Anspruch hatte, gebühren ihm mit der Maßgabe 
weiter, daß die Schillingbeträge als SchiIIingbeträge 
im Sinne des Schillinggesetzes, StGBI. Nr. 231/ 
1945, gelten. 

(6) Waisenversorgungsgenüsse für Wahlkinder 
sind mit Wirkung vom 1. Juli 1994 nach § 18 
Abs. 2 und 5 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 neu zu bemessen, sofern ein 
Vergleich mit der bisherigen Pensionsversorgung 
ergibt, daß dies für sie günstiger ist." 

13. Im § 64 Abs. 2 wird die Zitierung "Abschnitt 
IX" durch die Zitierung "Abschnitt X" ersetzt. 

Artikel V 

Änderung des Nebengebührenzulagengesetzes 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBL 
Nr. 485/1971, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr ... ./1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 2 erster Satz lautet: 

"Anspruchsbegründende Nebengebühren, die der 
Beamte bezieht oder die gemäß § 13 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 nicht zahlbar gestellt werden, 
sind auf Nebengebührenwerte umzurechnen, die 
auf höchstens drei Dezimalstellen zu lauten 
haben." 

2. Dem § 3 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Zu den anspruchsbegründenden Nebengebühren 
zählen auch die Nebengebühren, die gemäß § 13 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 nicht zahlbar 
gestellt werden." 

2 a. Im § 16 a Abs. 4 wird am Ende des Absatzes 
der Punkt durch einen Beistrich ersetzt. Folgender 
Halbsatz wird angefügt: 

"sofern der Bemessung dieser Ergänzungszulage 
ein Fixgehalt oder eine Funktionszulage zugrunde 
gelegt ~rde, mit dem oder mit der alle 
Mehrleistungen in Zeitlicher und mengenmäßiger 
Hinsicht abgegolten waren oder durch die 
Ergänzungszulage selbst abgegolten sind." 

3. Nach § 18 b wird folgender § 18 c eingefügt: 

,,§ 18 c. Ständige Salinenarbeiter, ihre Hinter­
bliebenen und Angehörigen haben nach diesem 
Bundesgesetz mit folgenden Maßgaben Anspruch 
auf Nebengebührenzulage: 

1. § 17 Abs. 2 und 5 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß die Nebengebührenzulage 
zum Ruhegenuß auf der Grundlage des 
Durchschnittes der von den ständigen Sali­
nenarbeitern des Dienststandes im Jahre 1970 
bezogenen anspruchsbegründenden Nebenge­
bühren zu ermitteln ist. Dieser Durchschnitt 
der Nebengebühren ist in der Weise zu 
ermitteln, daß die von den ständigen 
Salinenarbeitern des Dienststandes im Jahre 
1970 bezogene Gesamtsumme von anspruchs­
begründenden Nebengebühren durch die 
Anzahl der ständigen Salinenarbeiter geteilt 
wird, die solche Nebengebühren bezogen 
haben. Der Betrag, der sich aus der erwähn­
ten Teilung ergibt, ist auf einen durch 
14 teilbaren vollen Schillingbetrag aufzu­
runden. 

2. §17 Abs. 3 ist nicht anzuwenden." 

4. Dem § 19 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Es treten in Kraft: 
1. § 18 c in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1994, 
2. § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1 in der Fassung des 

Bundesgesetzes ·BGBL Nr. XXX/1994 mit 
1. Oktober 1994, 

3. § 16 a Abs. 4 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 
1995." 
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Artikel VI 

Änderung des Bezügegesetzes 

Das Bezügegesetz, BGBI. Nr. 273/1972, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGB\. Nr. 161 
1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 28 Abs. 2 lautet 

a) für die Zeit ab "I. Jänner 1994: 

,,(2) Auf die Beurteilung des Anspruches der 
Hinterbliebenen auf Versorgungsbezüge" sind die 
§§ 14 Abs. 2 bis 4, 17 Abs. 1 bis 7, 18 Abs. 2 bis 4 
und 19 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden." 

b) für die Zeit ab 1. Juli 1994: 

"(2) Auf die Beurteilung des Anspruches der 
Hinterbliebenen auf Versorgungsbezüge sind die 
§§ 14 Abs. 2 bis 4, 17 Abs. 1 bis 7, 18 Abs. 2 bis 5 
und 19 des Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden." 

2. § 31 lautet 

a) für die Zeit ab 1. Jänner 1994: 

"§ 31. Die §§ 11, 13, 16 Abs. 1,20 Abs. 1, 2 und 
5 bis 6, 21, 23, 28, 32 bis 40, 41 Abs. 1 bis 3, 42 bis 
45 und 63 Abs. 4 des Pensionsgesetzes 1965 sind 
anzuwenden. § 43 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 
1965 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
nach § 32 auszuzahlende Ruhebezug die Bemes­
sungsgrundlage des Todesfallbeitrages bildet." 

b) für die Zeit ab 1. Juli 1994: 

,,§ 31. Die §§ 11, 13, 16 Abs. 1,20 Abs. 1,2 und 
5 bis 6, 21, 23, 27, 28, 32 bis 40, 41 Abs. 1 bis 3, 
42 bis 45 und 63 Abs. 4 des Pensionsgesetzes 1965 
sind anzuwenden. § 43 Abs. 2 des Pensionsgesetzes 
1965 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 
nach § 32 auszuzahlende Ruhebezug die Bemes­
sungsgrundlage des Todesfallbeitrages bildet." 

? § 34 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Bestimmungen der §§ 11, 13, 16 Abs. 1, 
21, 23, 27, 28, 32 bis 40, 41 Abs. 1 bis 3 und 42 bis 
45 des Pensionsgesetzes 1965 sind sinngemäß 
anzuwenden." 

4. § 44 Abs. 1 lautet 

a) für die Zeit ab 1. Jänner 1994: 

"(1) Auf die in diesem Artikel geregelte 
Versorgung sind die §§ 11, 13, 16 Abs. 1, 20 
Abs. 2 und 5 bis 6, 21, 23,28,32 bis 40, 41 Abs. 1 
bis 3, 42 bis 45 und 63 Abs. 4 des Pensionsgesetzes 
1965 anzuwenden." 

b) für die Zeit ab 1. Juli 1994: 

,,(1) Auf die in diesem Artikel geregelte 
Versorgung sind die §§ 11, 13, 16 Abs. 1, 20 
Abs. 2 und 5 bis 6, 21, 23, 27, 28, 32 bis 40, 41 
Abs. 1 bis 3, 42 bis 45 und 63 Abs. 4 des 
Pensionsgesetzes 1965 anzuwenden." 

5. Dem §,45 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Es treten in Kraft: 
1. § 28 Abs. 2 in der Fassung des Art. VI Z 1 

lit. a des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
1994, § 31 in der Fassung des Art. VI Z 2 
lit. a des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
"1994 und § 44 Abs. 1 in der Fassung des 
Art. VI Z 4 lit. a des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. Jänner 1994, 

2. § 28 Abs. 2 in der Fassung des Art. VI Z 1 
lit. b des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
1994, § 31 in der Fassung des Art. VI Z 2 
lit. b des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
1994, § 34 Abs. 4 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 und 
§ 44 Abs. 1 in der Fassung des Art. VI Z 4 
lit. b des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXXI 
1994 mit 1. Juli 1994." 

Artikel VII 

Änderung des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1984 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, 
BGBI. Nr. 302, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr ... ./1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 22 Abs. 1 zweiter Satz lautet: 

"Für Unterrichtstätigkeiten 
1. im Bereich der Lehreraus- und Lehrerfort­

bildung und 
2. im Bereich der Betreuung von Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf an 
Bundesschulen bis einschließlich der 
8. Schulstufe im Rahmen von Schulversuchen . 
gemäß § 131 ades SchulorganisatioIis­
gesetzes, BGBI. Nr. 242/1962, 

darf auch eine Mitverwendung erfolgen." 

2. Im § 22 erhält der bisherige Abs. 4 die 
Bezeichnung ,,{5r. An die Stelle des § 22 Abs. 3 
treten folgende Bestimmungen: 

,,(3) Der Landeslehrer unterliegt für die Dauer 
einer solchen Verwendung, soweit sie nicht in der 
Ausübung des Lehramtes besteht, den für die 
Beamten dieser Dienststelle geltenden Bestimmun­
gen über die dienstliche Tätigkeit, die Pflichten, die 
Feiertagsruhe und den Urlaub. 

(4) Der Landeslehrer unterliegt für die Dauer 
einer solchen Verwendung, soweit sie in der 
Ausübung des Lehramtes an einer in der Verwal­
tung des Bundes stehenden Schule besteht, 
hinsichtlich der Lehrverpflichtung 

1. im Falle des Abs. 1 erster Satz und zweiter 
Satz Z 1 den Bestimmungen des Bundes­
lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BG BI. 
Nr.244/1965; ergeben sich hiebei in den 
Fällen des Abs. 1 zweiter Satz Z 1 keine 
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. vollen Wochenstunden, ist das tatsächliche 
Ausmaß der Verwendung zu berücksichtigen, 
wobei § 47 nicht anzuwenden ist; 

2. im Falle des Abs. 1 zweiter Satz Z 2 den 
Bestimmungen des § 50." 

3. Am Ende des § 59 a Abs. 1 entfällt der Punkt. 
Dem § 59 a Abs. 1 wird folgender Halbsatz 
angefügt: 

"oder der Landeslehrer diese Dienstfreistellung 
unter anteiliger Kürzung der Bezüge beantragt hat." 

4. § 59 a Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. durch Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit bis zum Höchstausmaß von 36 Unter­
richtsstunden je Schuljahr, bei Bürgermeistern 
bis zum Höchstausmaß von 72 Unterrichts­
stunden je Schuljahr" 

5. An die Stelle des § 59 a Abs. 4 und 5 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(4) Die DienstfreisteIlung kann bis zum 
Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Semester 
und nur in vollen Unterrichtsstunden gewährt 
werden. 

(5) DienstfreisteIlung, Dienstplanerleichterungen 
und Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Schulbetriebes führen und sind unter Berück­
sichtigung der dienstlichen Interessen und unter 
Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates 
erforderlichen Zeiträume möglichst gleichmäßig 
und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeit­
mäßig festzulegen. Diese Festlegung ist nicht 
erforderlich, wenn die Zeit der DienstfreisteIlung 
auf Grund der Lehrfächerverteilung im Stunden­
plan bereits berücksichtigt ist. 

(5 a) Die Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit soll im Monatsdurchschnitt eines Semesters 
vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht 
Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Die Dienst- -
freistellung soll im Monatsdurchschnitt innerhalb 
eines Semesters 20 Stunden nicht überschreiten. In 
einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte der 
als Monatsdurchschnitt festgelegten DienstfreisteI­
lung in Anspruch genommen werden." 

5 a. § 72 Abs. 2 Z 3 lautet: 

,,3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der 
Anzeige und dem Einlangen der Mitteilung 
a) über die Beendigung des gerichtlichen 

oder des verwaltungsbehärdlichen Straf­
verfahrens, 

b) des Staatsanwaltes über die Zurücklegung 
der Anzeige oder 

c) der Verwaltungsbehörde über das Abse­
hen von der Einleitung eines Verwal­
tungsstrafverfahrens 

bei der landesgesetzlich zuständigen Behör­
de." 

5 b. § 72 Abs. 3 entfällt; § 72 Abs. 4 erhält die 
Absatzbezeichnung ,,(3)". 

6. § 121 a Abs. 1 lautet: 

,,(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 
Bundesgesetze verwiesen wird und nicht ausdrück­
lich anderes bestimmt ist, sind diese Bundesgesetze 
in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden." 

7. Dem § 121 b werden folgende Abs. 3 und 4 
angefügt: 

,,(3) Auf 
1. Landeslehrer, deren Suspendierung vor dem 

1. September 1993 ohne Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens aufgehoben wurde, 

2. Disziplinarverfahren, die vor dem 1. Septem­
ber 1993 eingeleitet wurden, 

3. Strafanzeigen an den Staatsanwalt, die vor 
dem 1. September 1993 erstattet wurden, 

sind § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 4 und § 72 Abs. 3 in der 
bis zum Ablauf des 31. August 1993 geltenden 
Fassung anzuwenden. 

(4) § 72 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. XXX/1994 ist nur auf Dienstpflicht­
verletzungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 
1994 begangen wurden." 

8. Dem § 123 wird folgender Abs. 12 angefügt: 

,,(12) Es treten in Kraft: 
1. § 121 a Abs. 1 und § 121 b Abs. 3 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. XXX/1994 mit 1. September 1993, 

2. § 72 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 und § 121 b 
Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 1. Juli 
1994, 

3. § 22 Abs. 1 und Abs. 3 bis 5 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
mit 1. September 1994, 

4. § 59 a Abs. 1, 2, 4, 5 und 5 a in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
mit 1. Oktober 1994." 

Artikel VIII 

Änderung des Land- und forstwirtscbaftlichen 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1985 

Das Land- und forstwirtschaftliehe Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetz 1985, BGBI. Nr. 296, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr ... ./ 
1994, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 34 wird die Zitierung ,,§ 7 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, 
BGBI. Nr. 172," durch die Zitierung ,,§ 7 AVG, 
BGBI. Nr. 51/1991," ersetzt. 

2. Am Ende des § 66 a Abs. 1 entfällt der Punkt. 
Dem § 66 a Abs. 1 wird folgender Halbsatz 
angefügt: 

"oder der Lehrer diese DienstfreisteIlung unter 
anteiliger Kürzung der Bezüge beantragt hat." 
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3. § 66 a Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. durch Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit bis zum Höchstausmaß von 36 Unter­
richtsstunden je Schuljahr, bei Bürgermeistern 
bis zum Höchstausmaß von 72 Unterrichts­
stunden je Schuljahr" 

4. An die Stelle des § 66 a Abs. 4 und 5 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(4) Die DienstfreisteIlung kann bis zum 
Ausmaß von 90 Unterrichtsstunden je Semester 
und nur in vollen Unterrichtsstunden gewährt 
werden. 

(5) DienstfreisteIlung, Dienstplanerleichterungen 
und Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Schulbetriebes führen und sind unter Berück­
sichtigung der dienstlichen Interessen und unter 
Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates 
erforderlichen Zeiträume möglichst gleichmäßig 
und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeit­
mäßig festzulegen. Diese Festlegung ist nicht 
erforderlich, wenn die Zeit der DienstfreisteIlung 
auf Grund der Lehrfächerverteilung im Stunden­
plan bereits berücksichtigt ist. 

(5 a) Die Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit soll im Monatsdurchschnitt eines Semesters 
vier Unterrichtsstunden, bei Bürgermeistern acht 
Unterrichtsstunden nicht überschreiten. Die Dienst­
freisteIlung soll im Monatsdurchschnitt innerhalb 
eines Semesters 20 Stunden nicht überschreiten. In 
einer Kalenderwoche darf höchstens die Hälfte der 
als Monatsdurchschnitt festgelegten Dienstfreistei­
lung in Anspruch genommen werden." 

4 a. § 80 Abs.2 Z 3 lautet: 

,,3. für den Zeitraum zwischen der Erstattung der 
Anzeige und dem Einlangen der Mitteilung 
a) über die Beendigung des gerichtlichen 

oder des verwaltungsbehördlichen Straf­
verfahrens, 

b) des Staatsanwaltes über die Zur.ücklegung 
der Anzeige oder 

c) der Verwaltungsbehörde über das Abse­
hen von der Einleitung eines Verwal­
tungsstrafverfahrens 

bei der landesgesetzlich zuständigen Behör­
de." 

5. § 82 lautet: 

"Anwendung des A VG und des Zustellgesetzes 

§ 82. Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes 
bestimmt ist, sind auf das Disziplinarverfahren 

1. das AVG mit Ausnahme der §§ 2 bis 4, 12, 42 
Abs. 1 und 2, 51, 51 a, 57, 63 Abs. 1 und 5 
erster Satz zweiter Halbsatz, 64 Abs. 2, 64 a, 
67 abis 67 g, 68 Abs. 2 und 3 und 75 bis 80 
SOWIe 

2. das Zustellgesetz, BGB\. Nr. 200/1982, 
anzuwenden. " 

6. Im § 93 Abs. 2 wird die Zitierung ,,§ 69 
Abs. 2 und 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfah­
rensgesetzes 1950" durch die Zitierung ,,§ 69 
Abs. 2 und 3 AVG" ersetzt. 

7. Im § 96 wird die Zitierung ,,§ 73 des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950" 
durch die Zitierung ,,§ 73 AVG" ersetzt. 

8. Im § 101 Abs. 14 wird die Zitierung ,,§ 14 
Abs. 3, 4 letzter Satz und 5 AVG 1950" durch die 
Zitierung ,,§ 14 Abs. 3, 4 letzter Satz und 5 AVG" 
ersetzt. 

8 a. Dem § 125 a wird folgender Abs. 4 
angefügt: 

,,(4) f80 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. XXX/1994 ist nur auf Dienstpflicht­
verletzungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 
1994 begangen wurden." 

9. Dem § 127 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Es treten in Kraft: 
1. § 34, § 80 Abs. 2 Z 3, § 82 samt überschrift, 

§ 93 Abs. 2, § 96, § 101 Abs. 14 und § 125 a 
Abs. 4 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGB\. Nr. XXX/1994 mit 1. Juli 1994, 

2. § 66 a Abs. 1, 2, 4, 5 und 5 a in der Fassung 
des Bundesgesetzes EGBL Nr. XXX/1994 
mit 1. Oktober 1994." 

Artikel IX 

Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsge­
setzes 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, 
BGB\. Nr. 244/1965, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGB\. Nr. 16/1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 3 Abs. 5 und 6 lautet: 

,,(5) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
Abteilungsvorstände an 

1. höheren technischen und gewerblichen Lehr­
anstalten, 

2. gewerblichen, technischen und kunsqywerb­
lichen Fachschulen mit Ausnahme Mr Fach­
schulen für Bekleidungsgewerbe und 

3. der Höheren technischen Bundeslehranstalt, 
Bundes-Handelsakademie und Bundeshan­
delsschule Wien III 

vermindert sich' um je eine Wochenstunde der 
Lehrverpflichtungsgruppe I für jede ihnen unter­
stehende Klasse, höchstens jedoch um 
14 Wochenstunden der Lehrverpflichtungsgruppe 1. 

(6) Das Ausmaß der Lehrverpflichtung der 
AbteilungsvOl'stände, die nicht unter Abs. 5 fallen, 
und der Fachvorstände gemäß § 58 Abs. 1 Z 14 bis 
16 des Gehaltsgesetzes 1956 vermindert sich um 
zwei Wochenstunden der Lehrverpflichtungs­
gruppe V und zusätzlich um je eine Wochen­
stunde der Lehrverpflichtungsgruppe V für jede 
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ihnen unterstehende Klasse, höchstens jedoch um 
18 Wochenstunden der· Lehrverpflichtungs­
gruppe V." 

2. Dem § 15 wird folgender Abs. 9 angefügt: 

"(9) Es treten in Kraft: 
1. § 3 Abs. 5 und 6 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 
1. September 1994, 

2. Anlage 1· Z 44, 178 a, 182 a, 224 a, 232 a, 
235 a und Anlage 2 Z 1 bis 1 d, 5 a, 5 b, 
15 abis 15 e, 25 abis 25 c, 29 a, 29 b, 30 a 
bis 30 c, 32 a und Anlage 3 Z 23, 52, 74, 
110, 131 a, 166, 238 a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 
1. September 1994, . ~ 

3. Anlage 4 a Z 1 und 4 und Anlage 5 Z 70 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 
a) hinsichtlich der 1. und 2. Klassen der 

Fachschulen fü~ wirtschaftliche Berufe mit 
1. September 1994, 

b) hinsichtlich der 3. Klassen der Fachschu­
len für winschaftliche Berufe mit 
1. September 1995, 

4. die Aufhebung der Anlage 3 Z 26, 83, 84, 
173, 177, 214 und 253 mit Ablauf des 
31. August 1994, 

5. die Aufhebung der Anlage 5 Z 5 
a) hinsichtlich der 1. und 2. Klassen der 

Fachschulen für winschaftliche Berufe mit 
Ablauf des 31. August 1994, 

b) hinsichtlich der 3. Klasse.n der Fachschu­
len für winschaftliche Berufe mit Ablauf 
des 31. August 1995." 

3. In der Anlage 1 Z 44 wird der Ausdruck "und 
an den Sonderformen dieser Schulen," durch den 
Ausdruck "und an den Sonderformen dieser 
Schulen, an höheren Lehranstalten für Land­
technik und an höheren Lehranstalten für Forst­
winschaft" ersetzt. 

4. In der Anlage 1 wird nach Z 178 folgende 
Z 178 a eingefügt: 

,,178 a. Obstbau an höheren Lehranstalten für 
Wein- und Obstbau." 

5. In der Anlage 1 wird nach Z 182 folgende 
Z 182 a eingefügt: 

,,182 a. Pflanzenbau an höheren Lehranstalten 
für allgemeine Landwinschaft, an 
höheren Lehranstalten für alpenländi­
sche Landwirtschaft und an höheren 
Lehranstalten für Milchwinschaft und 
Lebensmitteltechnologie. " 

6. In der Anlage 1 wird nach Z 224 folgende 
Z 224 a eingefügt: 

,,224 a. Tierhaltung und Tierzüchtung an höhe­
ren Lehranstalten für allgemeine Land­
wirtschaft, an höheren Lehranstalten für 

alpenländische Landwirtschaft und an 
höheren Lehranstalten für Milchwin­
schaft und Lebensmitteltechnologie. " 

7. In der Anlage 1 wird nach Z 232 folgende 
Z 232 a eingefügt: 

,,232 a. Waldbau an höheren Lehranstalten für 
Forstwinschaft. " 

8. In der Anlage 1 wird nach Z 235 folgende 
Z 235 a eingefügt: 

,,235 a. Weinbau an höheren Lehranstalten für 
Wein- und Obstbau." 

9. In der Anlage 2 treten an die Stelle der Z 1 
. folgende Bestimmungen: 

,,1. Allgemeine Produktionslehre an höheren 
Lehranstalten für Ganenbau. 

1 a. Arbeitstechnik und Arbeitslehre an höhe­
ren Lehranstalten für Forstwinschaft. 

1 b. Baumschulwesen und Obstbau an höheren 
Lehranstalten für Ganenbau. 

1 c. Bauzeichnen an Bauhandwerkerschulen 
für Maurer. 

1 d. Berglandwirtschaft an höheren Lehran­
stalten für alpenländische Landwinschaft." 

1 O. In der Anlage 2 werden nach Z 5 folgende 
Z 5 a und 5 beingefügt: 

,,5 a. Bodenkunde an höheren Lehranstalten für 
Wein- und Obstbau. 

5 b. Bodenkunde und Pflanzenernährung an 
höheren Lehranstalten für Canenbau." 

11. In der Anlage 2 werden nach Z 15 folgende 
Z 15 abis 15 e eingefügt: / 

,,15 a. Forstschutz an höheren Lehranstalten für 
Forstwinschaft. 

15 b. Forstwirtschaft an höheren Lehranstalten 
für alpenländische Landwirtschaft. 

15 c. Gartenbau an höheren Lehranstalten für 
Land- und Ernährungswirtschaft. 

15 d. Gehölzkunde an höheren Lehranstalten 
für Ganenbau. 

15 e. Gemüsebau an höheren Lehranstalten für 
Ganenbau." 

12. In der Anlage 2 werden nach Z 25 folgende 
Z 25 abis 25 c eingefügt: 

,,25 a. Obstbau an höheren Lehranstalten für 
allgemeine Landwinschaft und an höhe­
ren Lehranstalten für Milchwinschaft 
und Lebensmitteltechnologie. 

25 b. Pflanzenbau an höheren Lehranstalten 
für Wein- und Obstbau, an höheren 
Lehranstalten für Landtechnik und an 
höheren Lehranstalten für Land- und 
Ernährungswinschaft. 

25 c. Pflanzenschutz an höheren Lehranstalten 
für Wein- und Obstbau und an höheren 
Lehranstalten für Ganenbau." 
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13. In der Anlage 2 werden nach Z 29 folgende 
Z 29 a und 29 beingefügt: 

,,29 a. Stattdortkunde an höheren Lehranstalten 
für Forstwirtschaft. 

29 b. Stauden und Sommerblumen an höheren 
Lehranstalten für Gartenbau." 

14. In der Anlage 2 werden nach Z 30 folgende 
Z 30 abis 30 c eingefügt: 

,,30 a. Tierhaltung an höheren Lehranstalten 
für Landtechnik. 

30 b. Tierb,altung und Tierzüchtung an höhe­
ren Lehranstalten für Land- und Ernäh­
rungswirtschaft. 

30 c. Versuchstechnik und Samenbau an 
höheren Lehranstalten für Gartenbau 
(Erwerbsgartenbau). " 

15. In der Anlage 2 wird nach Z 32 folgende 
Z 32 a eingefügt: 

,,32 a. Zierpflanzenbau unter Glas an höheren 
Lehranstalten für Gartenbau." 

16. In der Anlage 3 lautet die Z 23: 

,,23. Bienenkunde an höheren Lehranstalten für 
allgemeine Landwirtschaft, an höheren 
Lehranstalten für alpenländische Landwirt­
schaft, an höheren Lehranstalten für Wein­
und Obstbau und an höheren Lehranstalten 
für Milchwirtschaft und Lebensmitteltechno­
logie." 

11. In der Anlage 3 entfallen die Z 26, 83, 84, 
113, 111, 214 und 253. 

18. In der Anlage 3 lautet die Z 52: 

,,52. Ernährungslehre an höheren Lehranstalten 
für Land- und Ernährungswirtschaft. " 

19. In der Anlage 3 lautet die Z 14: 

,,74. Forstwirtschaft an höheren Lehranstalten für 
allgemeine Landwirtschaft und an höheren 
Lehranstalten für Milchwirtschaft und 
Lebensmitteltechnologie. " 

20. In der Anlage 3 lautet die Z 110: 

,,110. Jagd und Fischerei an höheren Lehran­
stalten für allgemeine Landwirtschaft, an 
höheren Lehranstalten für alpenländische 
Landwirtschaft und an höheren Lehran­
stalten für Forstwirtschaft." 

21. In der Anlage 3 wird nach Z 131 folgende 
Z 131 a eingefügt: 

,,131 a. Landwirtschaft an höheren Lehranstalten 
für Forstwirtschaft." 

22. In der Anlage 3 lautet die Z 166: 

,,166. Obstbau an höheren Lehranstalten für 
alpenländische Landwirtschaft." 

23. In der Anlage 3 wird nach Z 238 folgende 
Z 238 a eingefügt: 

,,238 a. Volkskunde an höheren land- und forst­
wirtschaftlichen Lehranstalten." 

24. In der Anlage 4 a wird in der ZIder 
Ausdruck "an höheren Schulen" durch den 
Ausdruck "an Fachschulen für wirtschaftliche 
Berufe, an höheren Schulen" ersetzt. 

25. In der Anlage 4 a wird in der Z 4 der 
Ausdruck "und an Höheren LehranStalten für 
wirtschaftliche Frauenberufe" durch den Ausdruck 
" , an höheren Lehranstalten für wirtschaftliche 
Berufe und an Fachschulen für wirtschaftliche 
Berufe" ersetzt. 

26. In der Anlage 5 entfällt die Z 5. 

21. In der Anlage 5 Z 10 entfällt der Ausdruck 
"für wirtschaftliche Frauenberufe,". 

Artikel X 

Änderung der Reisegebührenvorschrift 1955 

Die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. 
Nr. 133, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. Nr ... ./1994, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 1 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Ver~inbarungen über eine Verminderung 
oder einen Entfall von Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz, die über allfällige Kürzungs- und 
Entfallsbestimmungen nach diesem Bundesgesetz 
hinausgehen, sind zulässig, wenn dem Bediensteten 
vom Dienstgeber oder von dritter Seite mit 
Rücksicht auf seine berufliche Stellung Zuwendun­
gen oder Leistungen für dieselbe auswärtige 
Dienstverrichtung oder Versetzung erbracht wer­
den." 

2. § 3 Abs. 1 Z 1 erhält für die Zeit vom 1. April 
1994 bis 31. Dezember 1994 folgende Fassung: . 

,,1. in die Gebührenstufe 1: 
a) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der 

Verwendungsgruppen E, D, C und B der 
Dienstklasse III, 

b) Beamte in handwerklicher Verwendung 
der Dienstklasse III, 

c) Lehrer 
aa) der Verwendungsgruppe L 3 bis 

Gehaltsstufe 11 einschließlich, 
bb) der Verwendungs gruppe L 2b 1 bis 

Gehaltsstufe 7 einschließlich, 
cc) der Verwendungs gruppen L 2b 2, 

L 2b 3 und L 2a 1 bis Gehalts­
stufe 5 einschließlich, 

dd) der Verwendungsgruppe· L 2a 2 bis 
Gehaltsstufe 4 einschließlich, 

ausgenommen die Leiter der Verwen­
dungsgruppen L 2b 2, L 2b 3 und L 2a 2, 

d) Wachebeamte der Dienstklasse III, 
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e) Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe 
H 2 der Dienstklasse III, 

f) Beamte der Post- und Telegraphenverwal­
tung 
aa) der Verwendungsgruppen PT 9, 

PT 8 und PT 7, 
bb) der Verwendungsgruppen PT 6 und 

PT 5 bis Gehaltsstufe 12 einschließ­
lich, 

cc) der Verwendungsgruppen PT 4, 
PT 3 und PT 2 (ohne Hochschul­
bildung) bis Gehaltsstufe 7 em­
schließlich, 

g) Beamte des Krankenpflegedienstes 
aa) der Verwendungsgruppe K 6 bis 

Gehaltsstufe 16 einschließlich, 
bb) der Verwendungsgruppen K 5, K 4 

und K 3 bis Gehaltsstufe 12 em­
schließlich, 

cc) der Verwendungsgruppen K 2 und 
K 1 bis Gehaltsstufe 7 einschließ­
lich," 

3. § 3 Abs. 1 Z 2 entfällt. Die Z 3, 4 und 5 
erhalten für die Zeit vom 1. April 1994 bis zum 
31. Dezember 1994 die Bezeichnung "2.", ,,3." und 
,,4.". 

4. Im § 3 Abs. 1 Z 2 bis 4 werden für die Zeit 
vom 1. April 1994 bis zum 31. Dezember 1994 die 
Gebührenstufenbezeichnungen ersetzt wie folgt: 

a) "Gebührenstufe 3" durch "Gebührenstu­
fe 2a", 

b) "Gebührenstufe 4" durch "Gebührenstu­
fe 2b" und 

c) "Gebührenstufe 5" durch "Gebührenstufe 3". 

5. § 3 Abs. 1 und 2 erhält für die Zeit ab 
1. Jänner 1995 folgende Fassung: 

,,(1) Es werden eingereiht: 
1. in die Gebührenstufe 1: 

a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungs­
dienstes 
aa) der Verwendungsgruppen A 7 und 

A6, 
bb) der Verwendungs gruppe A 5 der 

Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppe 1, 

cc) der Verwendungsgruppe A 5 der 
Funktionsgruppe 2 bis Gehaltsstu­
fe 17, 

dd) der Verwendungsgruppe A 4 bis 
Gehaltsstufe 17, 

ee) der Verwendungsgruppe A 3 bis 
Gehaltsstufe 12, 

ff) der Verwendungsgruppe A 2 bis 
Gehaltsstufe 7, 

b) Lehrer 
aa) der Verwendungsgruppe L 3 bis 

Gehaltsstufe 11, 
bb) der Verwendungsgruppe L 2b 1 bis 

Gehaltsstufe 7, 

cc) der Verwendungsgruppen L 2b 2, 
L 2b 3 und L 2a 1 bis Gehaltsstufe 5, 

dd) der Verwendungsgruppe L 2a 2 bis 
Gehaltsstufe 4, 

ausgenommen die Leiter der Verwen­
dungsgruppen L 2b 2, L 2b 3 und L 2a 2, 

c) Beamte des Exekutivdienstes 
aa) der Verwendungsgruppe E 2c, 
bb) der Verwendungsgruppen E 2a und 

E 2b bis Gehaltsstufe 12, 
cc) der Verwendungsgruppe E 1 bis 

Gehaltsstufe 7, 
d) Militärpersonen 

aa) der Verwendungsgruppe M ZCh, 
bb) der Verwendungsgruppen M BUO 2 

und M ZUG 2 der Grundlaufbahn 
und der Funktionsgruppe 1, 

cc) der Verwendungsgruppen M BUO 2 
und M ZUG 2 der Funktionsgruppe 
2 bis Gehaltsstufe 17~ 

dd) der Verwendungsgruppen M BUO 1 
und M ZUG 1 bis Gehaltsstufe 12, 

ee) der Verwendungsgruppen M BO 2 
und M ZO 2 bis Gehaltsstufe 7, 

e) Beamte der Post- und Telegraphenverwal­
tung 
aa) der Verwendungsgruppen PT 9, 

PT 8 und PT 7, 
bb) der Verwendungsgruppen PT 6 und 

PT 5 bis Gehaltsstufe 12, 
cc) der Verwendungs gruppen PT 4, 

PT 3 und PT 2 (ohne Hochschul­
bildung) bis Gehaltsstufe 7, 

f) Beamte des Krankenpflegedienstes 
aa) der Verwendungs gruppe K 6 bis 

Gehaltsstufe 16, 
bb) der Verwendungsgruppen K 5, K 4 

und K 3 bis Gehaltsstufe 12, 
cc) der Verwendungsgruppen K 2 und 

K 1 bis Gehaltsstufe 7, 

g) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der 
Verwendungs gruppen E, D, C und B der 
Dienstklasse III, 

h) Beamte in handwerklicher Verwendung 
der Dienstklasse III, 

i) Wachebeamte der Dienstklasse III, 

j) Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe 
H 2 der Dienstklasse III, 

2. in die Gebührenstufe 2a: 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungs­

dienstes 
aa) der Verwendungs gruppe A 5 der 

Funktionsgruppe 2 ab der Gehalts­
stufe 18, 

bb) der Verwendungsgruppe A 4 ab der 
Gehaltsstufe 18, 

cc) der Verwendungsgruppe A 3 ab der 
Gehaltsstufe 13, 
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dd) der Verwendungs gruppe A 2 der 
Grundlaufbahn und der Funktions-' 
gruppen 1 und 2 in den Gehaltsstufen 
8 bis 17, 

ee) der Verwendungsgruppe A 2 der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 15, 

ff) der Verwendungsgruppe A 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppen 1 bis 6 bis Gehaltsstufe 10, 

b) aa) Richteramtsanwärter, 
bb) Richter und Staatsanwälte der 

Gehaltsstufen 1 bis 9 der Gehalts­
gruppe I, soweit nicht eine Ein­
reihung in eine höhere Gebühren­
stufe in Betracht kommt; 

c) Universitäts(Hochschul)assistenten bis 
Gehaltsstufe 10, 

d) Lehrer 
aa) der Verwendungsgruppe L 3 ab der 

Gehaltsstufe 12, 
bb) der Verwendungsgruppe L 2b 1 ab 

der Gehaltsstufe 8, 
cc) der Verwendungsgruppen L 2b 2, 

L 2b 3 und L 2a 1 ab der Gehalts-
stufe 6, 

dd) der Verwendungsgruppe L 2a 2 ab 
der Gehaltsstufe 5, 

ee) der Verwendungsgruppe LI bis 
Gehaltsstufe 12, 

ff) der Verwendungsgruppe L PA bis 
Gehaltsstufe 11, 

e) Leiter 
aa) der Verwendungsgruppen L 2b 2, 

L 2b 3 und L 2a 1 bis Gehalts­
stufe 13, 

bb) der VerWendungsgruppe L 2a 2 bis. 
Gehaltsstufe 10, 

f) Beamte des Schulaufsichtsdienstes der 
Verwendungs gruppe S 2 bis Gehaltsstu­
fe 2, 

g) Beamte des Exekutivdienstes 
aa) der Verwendungsgruppen E 2a und 

E 2b ab der Gehaltsstufe 13, 
bb) der Verwendungs gruppe EIder 

Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppen 1 und 2 in den Gehaltsstufen 
8 bis 17, 

cc) der Verwendungsgruppe EIder 
Funktionsgruppen 3 bis 11 In den 
Gehaltsstufen 8 bis 15, 

h) Militärpersonen 
aa) der Verwendungsgruppen M BUO 2 

und M 2UO 2 der Funktionsgruppe 
2ab der Gehaltsstufe 18, 

bb) der Verwendungsgruppen M BUO 1 
und M 2UO 1 ab der Gehalts­
stufe 13, 

cc) der Verwendungsgruppen M BO 2 
und M 202 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppen 1 und 2 in den 
Gehaltsstufen 8 bis 17, 

dd) der Verwendungs gruppen M BO 2 
und M 20 2 der Funktionsgruppen 3 
bis 9 in den Gehaltsstufen 8 bis 15, 

ee) der Verwendungsgruppen M BO 1 
und M 20 1 bis Gehaltsstufe 10, 

i) Beamte der Post- und Telegraphenverwal­
tung 
aa) der Verwendungsgruppen PT 6 und 

PT 5 ab der Gehaltsstufe 13, 
bb) der Verwendungsgruppe PT 4 ab der 

Gehaltsstufe 8, 
cc) der Verwendungs gruppe PT 3 in den 

Gehaltsstufen 8 bis 17 (erstes und 
zweites Jahr), 

dd) In der Verwendungsgruppe PT 2 
(ohne Hochschulbildung) In den 
Gehaltsstufen 8 bis 15, 

ee) der Verwendungsgruppen PT 2 (mit 
Hochschulbildung) und PT 1 bis 
Gehaltsstufe 10, 

j) Beamte des Krankenpflegedienstes 
aa) der Verwendungsgruppe K 6 ab der . 

Gehaltsstufe 17, 
bb) der Verwendungs gruppen K 5, K 4 

und K 3 ab der Gehaltsstufe 13, 
ce) der Verwendungsgruppen K 2 und 

K 1 in den Gehaltsstufen 8 bis 17, 

k) Beamte der Allgemeinen Verwaltung 
aa) der Verwendungsgruppen D, C und 

B der Dienstklassen N und V, 
bb) der Verwendungsgruppe Ader 

Dienstklassen III bis V, 
ce) der Dienstklasse VI bis Gehaltsstu­

fe 5, 

I) Beamte in handwerklicher Verwendung 
der Dienstklasse N, 

m) Wachebeamte 
aa) der Verwendungsgruppen W 2 und 

bb) 

W 3 ab der Gehaltsstufe 2 der 
Dienstklasse N, 
der Verwendungs gruppe W 1 der 
Dienstklassen N und V und der 
Dienstklasse VI bis Gehaltsstufe 5, 

n) Berufsoffiziere 
aa) der Verwendungs gruppe H 2 der 

Dienstklassen N und V, 
bb) der Verwendungsgruppe H 1 der 

Dienstklassen III bis V, 
ce) der Verwendungsgruppen Hund 

H 2 der Dienstklasse VI bis Gehalts­
stufe 5, 

3. in die Gebührenstufe 2b: 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungs­

dienstes 
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aa) der Verwendungsgruppe A 2 der 
Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppen 1 und 2 ab der Gehalts­
stufe 18, 

bb) der Verwendungsgruppe A 2 der 
Funktionsgruppen 3 bis 8 in den 
Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis 
viertes Jahr), 

cc) der Verwendungsgruppe A 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppe 1 in den GehaltSstufen 11 bis 
16 und der Funktionsgruppen 2 bis 6 
in den Gehaltsstufen 11 und 12, 

b) aa) Richter und Staatsanwälte der 
Gehaltsstufen 10 bis 13 der GehaltS­
gruppe I, soweit nicht eine Ein­
reihung in eine höhere Gebühren­
stufe in Betracht kommt, 

bb) Vizepräsidenten eines GerichtShofes 
erster Instanz bis zur Gehaltsstufe 11 
der Gehaltsgruppe I, 

cc) Richter beim Oberlandesgericht bis 
zur GehaltSstufe 11 der GehaltSgrup­
pe 11, 

dd) Stellvertreter des Leiters der Ober­
staatsanwaltschaft bis zur Gehalts­
stufe 11 der Gehaltsgruppe 11, 

c) UniversitätS(Hochschul)assistenten ab der 
GehaltSstufe 11 und Außerordentliche 
Universitätsprofessoren bis GehaltSstufe 9, 

d) Lehrer 
aa) der Verwendungsgruppe L 1 ab der 

Gehaltsstufe 13, 
bb) der Verwendungsgruppe L PA ab 

der Gehaltsstufe 12, 

e) Leiter 
aa) der Verwendungsgruppen L 2b 2, 

L 2b 3 und L 2a 1 ab der Gehalts­
stufe 14, 

bb) der Verwendungsgruppe L 2a 2 ab 
der GehaltSstufe 11, 

cc) der Verwendungs gruppe L 1 bis 
Gehaltsstufe 17, 

dd) der Verwendungsgruppe L PA bis 
GehaltSstufe 14, 

f) Beamte des Schulaufsichtsdienstes 
aa) der Verwendungs gruppe S 2 in den 

Gehaltsstufen 3 bis 8 (erstes Jahr), 
bb) der' Verweildungsgruppe S 1 bis 

GehaltSstufe 3, 

g) Beamte des Exekutivdienstes 
aa) der Verwendungsgruppe EIder 

Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppen 1 und 2 ab der Gehalts­
stufe 18, 

bb) der Verwendungsgruppe Eider 
Funktionsgruppen 3 bis 8 m den 
Gehaltsstufen 16 bis 19 (erstes bis 
viertes Jahr), 

cc) der Verwendungs gruppe E der 
Funktionsgruppen 9 bis 11 m den 
Gehaltsstufen 16 bis 18, 

h) Militärpersonen 
aa) der Verwendungsgruppen M BO 2 

und M 202 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppen 1 und 2 ab der 
GehaltSstufe 18, der Funktionsgrup­
pen 3 bis 8 in den GehaltSstufen 16 
bis 19 (erstes bis viertes Jahr), der 
Funktionsgruppe .9 in den Gehalts­
stufen 16 bis 18, 

bb) der Verwendungsgruppen M BO 1 
und M ZO 1 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppe 1 in den 
Gehaltsstufen 11 bis 16 >-und der 
Funktionsgruppen 2 bis 7 in den 
Gehaltsstufen 11 und 12, 

i) Beamte der Post- und Telegraphenverwal­
tung 
aa) der Verwendungs gruppe PT 3 ab der 

Gehaltsstufe 17 (drittes Jahr), 
bb) der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne 

Hochschulbildung) in den Gehalts­
stufen 16 und 17 und in der 
außerordentlichen V orrückung 
(erstes bis drittes Jahr), 

cc) der Verwendungsgruppen PT2 (mit 
Hochschulbildung) und PT 1 in den 
Gehaltsstufen 11 und 12, 

j) Beamte des Krankenpflegedienstes der 
Verwendungs gruppen K 2 und K 1 ab 
der GehaltSstufe 18, 

k) Beamte dei Allgemeinen Verwaltung der 
Dienstklasse VI ab der Gehaltsstufe 6 und 
der Dienstklasse VII bis Gehaltsstufe 6, 

I) Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
Wider Dienstklasse VI ab der Gehalts­
stufe 6 und der Dienstklasse VII bis 
Gehaltsstufe 6, 

m) Berufsoffiziere der Dienstklasse VI ab der 
Gehaltsstufe 6 und der Dienstklasse VII 
bis Gehaltsstufe 6, 

4, in die Gebührenstufe 3: 
a) Beamte des Allgemeinen Verwaltungs­

dienstes 
aa) der Verwendungs gruppe A 2 der 

Funktionsgruppen 3 bis 8 ab der 
Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr), 

bb) der Verwendungsgruppe A 1 der 
Grundlaufbahn und der Funktions­
gruppe 1 ab der Gehaltsstufe 17, 

cc) der Verwendungsgruppe A 1 der 
Funktionsgruppen 2 bis 6 ab der 
Gehaltsstufe 13 und der Funktions­
gruppen 7, 8 und 9, 

b) aa) Richter und StaatSanwälte ab der 
GehaltSstufe 14 der Gehaltsgruppe I, 

bb) Präsidenten emes GerichtShofes 
erster Instanz, 
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cc) Vizepräsidenten eines Gerichtshofes 
erster Instanz ab der Gehaltsstufe 12 
der Gehaltsgruppe I, 

dd) Leiter der Staatsanwaltschaft, 
ee) Richter und Staatsanwälte der 

Gehaltsgruppen 11 und III und mit 
festen Bezügen, soweit sie nicht unter 
die Gebührenstufe 2b fallen, 

c) Außerordentliche Universitätsprofessoren 
ab der Gehaltsstufe 10 und Ordentliche 
Universitäts(Hochschul)professoren, 

d) Leiter 
aa) der Verwendungsgruppe L 1 ab der 

Gehaltsstufe 18, 
bb) der Verwendungsgruppe L PA ab 

der Gehaltsstufe 15, 
e) Beamte des Schulaufsichtsdienstes 

aa) der Verwendungsgruppe S 2 ab der 
Gehaltsstufe 8 (zweites Jahr), 

bb) der Verwendungsgruppe S 1 ab der 
Gehaltsstufe 4, 

f) Beamte des Exekutivdienstes der Verwen­
dungsgruppe E 1 
aa) der Funktionsgruppen 3 bis 8 ab der 

Gehaltsstufe 19 (fünftes Jahr) und 
bb) der Funktionsgruppen 9 bis 11 in der 

Gehaltsstufe 19, 
g) Militärpersonen 

aa) der Verwendungsgruppen M BO 2 
und M ZO 2 der Funktionsgruppen 3 
bis 8 ab der Gehaltsstufe 19 (fünftes 
Jahr) und der Funktionsgruppe 9 in 
der Gehaltsstufe 19, 

bb) der Verwendungsgruppen M BO 1 
und M ZO 1 der Grundlaufbahn und 
der Funktionsgruppe 1 ab der 
Gehaltsstufe 17, 

cc) der Verwendungsgruppen M BO 1 
und M ZO 1 der Funktionsgruppen 2 
bis 7 ab der Gehaltsstufe 13 und der 
Funktionsgruppen 8 und 9, 

h) Beamte der Post- und Telegraphenverwal­
tung 
aa) der Verwendungsgruppe PT 2 (ohne 

Hochschulbildung) ab der außeror­
dentlichen Vorrückung (viertes Jahr), 

bb) der Verwendungsgruppen PT 2 (mit 
Hochschulbildung) und PT 1 ab der 
Gehaltsstufe 13, 

i) Beamte der Allgemeinen Verwaltung der 
Dienstklasse VII ab der Gehaltsstufe 7 
und der Dienstklassen VIII und IX, 

j) Wachebeamte der Verwendungsgruppe 
WIder Dienstklasse VII ab der Gehalts­
stufe 7 und der Dienstklasse VIII, 

k) Berufsoffiziere der Dienstklasse VII ab 
der Gehaltsstufe 7 und der Dienstklassen 
VIII und IX. 

(2) Für die Einreihung in die Gebührenstufen 
sind die Besoldungsgruppe, Verwendungsgruppe, 
Funktionsgruppe, Gehaltsgruppe, Dienstklasse und 

Gehaltsstufe maßgebend, denen der Beamte zur 
Zeit der Dienstreise, Dienstzuteilung, Dienstver­
richtung im Dienstort oder Übersiedlung ange­
hört." 

6. Am Ende des § 4 Z 2 wird der Punkt durch 
einen Strichpunkt ersetzt. Dem § 4 Z 2 wird 
folgende Z 3 angefügt: 

,,3. nachgewiesene Aufwendungen für dienstlich 
notwendige Tätigkeiten; sie umfassen die 
zusätzlichen Kosten, die über die üblichen, 
mit der Durchführung einer Dienstreise 
verbundenen. Aufwendungen hinaus entste­
hen, wie etwa Kosten für Ferngespräche oder 
für Telegramme oder für die Anfertigung von 
Kopien." 

7. § 7 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Reisekostenvergütung hat für Strecken, 
die mit der Eisenbahn zurückgelegt werden, sofern 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt 
ist, für 

1. Beamte, die in die Gebührenstufen 2a bis 3 
eingereiht sind, nach der ersten Klasse, 

2. Beamte, die in die Gebührenstufe 1 eingereiht 
sind, nach der zweiten Klasse 

zu erfolgen." 

8. Dem § 7 Abs. 5 wird angefügt: 

"Voraussetzung für eine Auszahlung des Gegen­
wertes der Bahn-Kontokarte 1. Wagenklasse ist der 
Nachweis der tatsächlichen Benützung dieser 
Wagenklasse. " 

9. Im § 11 Abs. 1 werden ersetzt: 
a) in ZIder Betrag ,,2,60 S" durch den Betrag 

,,3,20 S" und 
b) in Z 2 der Betrag ,,5,20 S" durch den Betrag 

,,6,40 S". 

1 O. Im § 11 Abs. 6 wird der Betrag" 19 S" durch 
den Betrag ,,23 S" ersetzt. 

11. § 13 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Reisezulage beträgt: 

in der Ge- Tagesgebühr in Schilling Nächtigungs-

bührenstufe gebühr in 
Tarif I Tarif 11 Schilling 

1 339 255 183 
2a 384 288 210 
2b 384 288 249 . 
3 480 360 249" 

12. § 13 Abs. 7 lautet: 

,,(7) Wenn der Beamte nachweist, daß die 
tatsächlichen unvermeidbaren Auslagen für die in 
Anspruch genommene Nachtunterkunft die ihm 
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zustehende Nächtigungsgebühr übersteigen, kann 
ihm ein Zuschuß zur Nächtigungsgebühr bis zur 
Höhe der tatsächlich nachgewiesenen Auslagen, 
höchstens aber bis zu 350 % der Nächtigungsge­
bühr, gewährt werden. Beheizungszuschläge dürfen 
hiebei, soweit sie in dem Zuschuß nicht Deckung 
finden, gesondert in Rechnung gestellt werden." 

13. Dem § 17 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Wird die Verpflegung des Beamten durch 
eine Gebietskörperschaft unentgeltlich beigesteIlt 
oder ist die Verpflegung im Fahrpreis oder in 
anderen vom Dienstgeber zu ersetzenden Aufwen­
dungen bereits ent.halten, ist die nach Abs. 1 
gebührende Tagesgebühr 

1. für das Frühstück um 15 %, 
2. für das Mittagessen um 40 %, 
3. für das Abendessen um 40 % 

der vollen Tagesgebühr zu kürzen." 

14. § 18 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Anspruch auf Nächtigungsgebühr 
entfällt, wenn 

1. die Gebühr für eine SchlafsteIle auf einem 
Massenbeförderungsmittel ersetzt wird oder 
die Kosten für die SchlafsteIle im Fahrpreis 
enthalten sind, 

2. eine Dienstreise in Orte führt, von denen aus 
der Dienstort unter Benützung eines Massen­
beförderungsmittels innerhalb einer Fahrzeit 
von einer Stunde erreicht werden kann, ohne 
daß durch die Rückreise eine ununterbro­
chene e1fstündige Ruhezeit verhindert wird, 
oder 

3. der Dienstgeber eine angemessene Unterkunft 
in einem gewerblichen Beherbergungsbetrieb 
unentgeltlich beistellt. Die beigesteIlte Unter­
kunft ist vom Beamten in Anspruch zu 
nehmen. 

In den Fällen der Z 1 und 2 tritt an die Stelle der 
Nächtigungsgebühr die Reisekostenvergütung. " 

15. Dem § 19 wird angefügt: 

"Für die Reisebewegung vom Dienstort oder vom 
Dienstzuteilungsort in den Wohnort besteht kein 
Anspruch auf Reisekostenvergütung. Allfällige 
Mehraufwendungen für Fahrtkosten gegenüber 
der täglichen Heimreise sind gegen Nachweis zu 
ersetzen." 

16. § 23 Abs. 1 lautet: 

,,(1) Die Zuteilungsgebühr entfällt für die Dauer 
1. eines Urlaubes, 
2. einer Dienstbefreigung für Kuraufenthalt, 
3. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom 

Dienst." 

17. In § 23 Abs. 3 wird die Zitierung "Abs. 1 
lit. a und des Abs. 2" durch die Zitierung "Abs. 1 
Z 1 und 2 und des Abs. 2" ersetzt. 

18. § 25 d Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Tagesgebühr richtet sich nach dem 
Ansatz für jenes Land, in dem sich der Beamte zur 
Erfüllung seines Dienstauftrages aufhält. § 17 
Abs. 1 ist mit der Abweichung anzuwenden, daß 
Bruchteile eines Tages, die bei der Berechnung der 
im Ausland zustehenden Tagesgebühren unberück­
sichtigt bleiben, bei der Berechnung der Tagesge-

. bühr für das Inland einzubeziehen sind." 

19. Die Tabelle im § 25 d Abs. 3 erhält folgende 
Fassung: 

."in der Gebührenstufe 

1 
2a und 2b 
3 

ein Betrag von 

95 S 
135 S . 
150 S" 

20. In § 30 Abs. 1 erhält die Tabelle folgende 
Fassung: 

"in den 
Geb.-St. 

2a bis 3 

bei ledigen . 
Beamten 

400 kg 
oder 

6 Lademeter 
800 kg 
oder 

6 Lademeter 

21. § 34 Abs. 6 und 7 lautet: 

bei verheirateten 
Beamten 

5000 kg 
oder 

10 Lademeter 
8000 kg 

oder 
16 Lademeter" 

,,(6) Für den Anspruch auf die Trennungsgebühr 
und den Trennungszuschuß während 

1. einer Dienstreise, 
2. einer Dienstzuteilung, 
3. eines Urlaubes, 
4. einer Dienstbefreiung für Kuraufenthalt, 
5. einer ungerechtfertigten Abwesenheit vom 

Dienst 
gilt § 23 Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle des Zuteilungsortes der Dienstort tritt. 

. (7) In den Fällen des Abs. 6 Z 1 bis 4 werden 
dem Beamten die für die Beibehaltung der 
Wohnung im neuen Dienstort entstehenden 
nachgewiesenen Auslagen bis zum Höchstausmaß 
der Nächtigungsgebühr nach Abs. 3 ersetzt." 

22. An die Stelle des § 36 treten folgende 
Bestimmungen: 

"§ 36. (1) Der Beamte hat den Anspruch auf 
Reisegebühren schriftlich unter Verwendung eines 
amtlichen Vordruckes (Reiserechnung) bei seiner 
Dienststelle geltend zu machen und diesen eigen­
händig zu unterfertigen. Soweit ein automations­
unterstütztes Verfahren der Rechnungslegung 
vorgesehen ist, kann vom Erfordernis der Schrift­
lichkeit abgesehen werden. Der Beamte hat die ihm 
zustehenden Reisegebühren, soweit sie nicht 
automationsunterstützt ermittelt werden können, 
selbst zu berechnen. 

1798 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)28 von 42

www.parlament.gv.at



1798 der Beilagen 29 

(2) Der Anspruch auf Reisegebühren erlischt, 
wenn er vom Beamten nicht innerhalb von sechs 
Kalendermonaten, beginnend mit dem Kalender­
monat, in den das Ende der Dienstreise, der 
Dienstverrichtung im Dienstort, einer Reise nach 
§§ 15, 24, 35, 35 c, 35 i oder einer übersiedlung 
fällt, bei seiner Dienststelle geltend gemacht wird. 

(3) Der Anspruch auf Zuteilungsgebühr, Ersatz 
der Fahrtauslagen und Tagesgebühr gemäß § 22 
Abs. 3, Trennungsgebühr oder Trennungszuschuß 
ist jeweils für einen Kalendermonat im nachhinein 
geltend zu machen. Der Anspruch erlischt, wenn er 
vom Beamten nicht innerhalb von sechs Kalen­
dermonaten nach Ablauf jenes Kalendermonates, in 
dem der Anspruch auf Reisegebühren entstanden 
ist, bei seiner Dienststelle geltend gemacht wird. 

§ 36 a. (1) Dem Beamten ist auf Verlangen 
zeitgerecht vor Antritt der Dienstreise oder der 
Dienstzuteilung oder vor Durchführung der über­
siedlung ein in der Reiserechnung abzurechnender 
Vorschuß auf die ihm zustehenden Gebühren im 
notwendigen Ausmaß, allenfalls in Etappen, zu 
gewähren. Auf einen Vorschuß unter 1 000 S 
besteht kein Anspruch. 

(2) Hat der Beamte einen Vorschuß erhalten 
und tritt er die beabsichtigte Dienstreise, Dienst­
zuteilung oder übersiedlung nicht innerhalb von 
vier Wochen ab dem von ihm angegebenen 
voraussichtlichen Zeitpunkt an, hat der Beamte 
dies seiner Dienststelle zu melden. 

(3) Hat der Beamte regelmäßig. mehrmals im 
Monat Dienstreisen durchzuführen, kann ihm aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung anstelle 
eines Vorschusses nach Abs. 1 ein Dauervorschuß 
gewährt werden. Bei der Bemessung des Dauer­
vorschusses ist vom Monatsdurchschnitt der beim 

. Beamten anfallenden Reisegebühren auszugehen. 
Die Geltendmachung eines Anspruches auf Reise­
gebühren gemäß § 36 wird durch den Dauervor­
schuß nicht gehindert. Der Dauervorschuß ist nicht 
in der Reiserechnung abzurechnen. Auf einen 
Dauervorschuß besteht kein Anspruch. Er kann 
jederzeit eingestellt werden. 

(4) Der Vorschuß oder ein Vorschußrest ist von 
den Bezügen des Beamten hereinzubringen, wenn 

1. die Frist des § 36 Abs. 2 oder 3 ungenützt 
verstrichen ist oder . 

2. die Dienstreise oder die Dienstzuteilung oder 
die übersiedlung nicht innerhalb des in Abs. 2 
genannten Zeitraumes angetreten worden ist 
oder 

3. der Dauervorschuß eingestellt worden ist 
oder 

4. die abgerechneten Reisegebühren den 
gewährten Vorschuß unterschreiten." 

23. Im§ 39 Abs. 2 werden ersetzt: 
a) in Z 1 der Betrag ,,1 024 S" durch den 

Betrag ,,1 260 S" und 

b) in Z 2 der Betrag ,,512 S" durch den Betrag 
,,630 S". 

24. Nach § 48 wird folgender § 48 a eingefügt: 

"Hochschullehrer 

§ 48 a. Hochschullehrern kann im Zusammen­
hang mit einer Freistellung nach § 160 BDG 1979 
ein Reisekostenzuschuß höchstens bis zum Ausmaß 
der Ansprüche, die bei Anwendung des 
I. Hauptstückes entstanden wären, gewährt wer­
den. Bei der Bemessung der Höhe des Reise­
kostenzuschusses ist auf den Anlaß der Freistellung 
sowie auf die mit dem Anlaß und der Zeit der 
Freistellung verbundenen Einkünfte und Aufwen­
dungen Bedacht zu nehmen." 

25. Im § 49 a Abs. 2 werden ersetzt: 
a) die Bezeichnung "Gebührenstufe 3" durch 

die Bezeichnung "Gebührenstufe 2a" und 
b) die Bezeichnung "Gebührenstufe 4" durch 

die Bezeichnung "Gebührenstufe 2b". 

26. Im § 64 Abs. 1 wird der Betrag ,,47 S" durch 
den Betrag ,,58 S" ersetzt. 

27. § 73 Satz 2 lautet: 

"Wird dem Teilnehmer die Verpflegung unentgelt­
lich beigestellt, ist § 17 Abs. 3 anzuwenden." 

28. Im § 74 treten an die Stelle der bisherigen 
Z 1 bis 3 folgende Bestimmungen: 

" 1. in die Gebührenstufe 1: 
a) Vertragsbedienstete des Entlohnungssche­

mas I 
aa) der Entlohnungsgruppen e, d und c, 
bb) der Entlohnungsgruppe b bis Entloh-

nungsstufe 9, 
b ) Vertragsbedienstete des Entlohnungssche­

mas H, 
c) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas 

I L 
aa) der Entlohnungsgruppe I 3 bis Ent­

lohnungsstufe 11, 
bb) der Entlohnungsgruppe I 2b 1 bis 

Entlohnungsstufe 7, 
cc) der Entlohnungsgruppen I 2b 2, 

I 2b 3 und I 2a 1 bis Entlohnungs­
stufe 5, 

dd) der Entlohnungsgruppe I 2a 2 bis 
Entlohnungsstufe 4, 

d) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas 
II L der Entlohnungsgruppen I 3 .und I 2, 

e) Studienassistenten (wissenschaftliche oder 
künstlerische Hilfskräfte) und Demonstra -
toren, 

f) Vertragsbedienstete des Entlohnungssche­
mas K 
aa) der Entlohnungsgruppe k 6, 
bb) der Entlohnungsgruppen k 5, k 4 

und k 3 bis Entlohnungsstufe 12, 
cc) der Entlohnungsgruppen k 2 und k 1 

bis Entlohnungsstufe 7, 
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2. in die Gebührenstufe 2a: 
a) Vertragsbedienstete des Entlohnungssche­

mas I 
aa) der Entlohnungsgruppe b ab der 

Entlohnungsstufe 10, 
bb) der Entlohnungsgruppe a, 

b ) Vertragslehrer des Enclohnungsschemas 
IL 
aa) der Entlohnungsgruppe 1 3 ab der 

Enclohnungsstufe 12, 
bb) der Entlohnungsgruppe I 2b"1 ab der 

Entlohnungsstufe 8, 
cc) der Entlohnungsgruppen I 2b 2, 

I 2b 3 und I 2a 1 ab der Entloh­
nungsstufe 6, 

dd) der Entlohnungsgruppe I 2a 2 ab der 
Entlohnungsstufe 5, 

ee) der Entlohnungsgruppen I 1 und I pa, 
c) Vertragslehrer des Entlohnungsschemas 

11 L der Entlohnungsgruppen I 1 und I pa, 
d) Vertragsassistenten, 
e) Vertragsbedienstete des Entlohnungssche­

mas K 
aa) der Entlohnungsgruppen k 5, k 4 

und k 3 ab der Entlohnungsstufe 13, 
bb) der Entlohnungsgruppen k 2 und k 1 

ab der Entlohnungsstufe 8." 

29. Nach § 7S wird folgender § 7S a eingefügt: 

,,§ 75 a. (1) Die Verordnung der Bundesregie­
rung über die Festsetzung von Reisezulagen für 
Dienstverrichtungen im Ausland, BGBI. Nr. 483/ 
1993, gilt mit den im Abs. 2 vorgenommenen 
Änderungen so lange als Bundesgesetz weiter, bis 
eine" gemäß § 25 c Abs. 1 ergangene Verordnung 
der Bundesregierung in Kraft tritt. 

(2) Im § 1 der gemäß Abs. 1 auf Gesetzesstufe 
gehobenen Verordnung entfällt die für die Gebüh­
renstufe 1 vorgesehene Spalte mit allen Ansätzen. 
Die Gebührenstufe 2 erhält die Bezeichnung ,,1", 
die Gebührenstufe 3 die Bezeichnung "2a", die 
Gebührenstufe 4 die Bezeichnung ,,2b" und die 
Gebührenstufe 5 die Bezeichnung ,,3"." 

30. Dem § 77 wird folgender Abs. Sangefügt: 

,,(5) Es treten in Kraft: 
1. § 1 Abs. 4, § 4 Z 2 und 3, § 7 Abs. 1 und 5, 

§ 11 Abs. 1 und 6, § 13 Abs. 1 und 7, § 17 
Abs. 3, § 18 Abs. 3, § 19, § 23 Abs. 1 und 3, 
§ 25 d Abs. 2 und 3, § 30 Abs. 1, § 34 Abs. 6 
und 7, § 36, § 36 a, § 39 Abs. 1, § 48 a samt 
überschrift, § 49 a Abs. 2, § 64 Abs. 1, § 73 
samt überschrift, § 74 Z 1 und 2 und § 75 a 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. April 1994, 

2. § 3 Abs. 1 in der Fassung der Z 2 bis 4 des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 
1. April 1994, 

3. § 3 Abs. 1 und 2 in der Fassung der Z 5 des 
_ Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 mit 
1. Jänner 1995." 

Artikel XI 

Änderung der Bundesforste-Dienstordnung 1986 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986, BGBI. 
Nr. 298, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr ... ./1994, wird wie folgt geändert: 

1. § 23 Abs. 3 erster Satz lautet: 

"Wird ein Bediensteter aus der V erwendungsgrup­
pe D, C oder B in die Verwendungs gruppe 
A überstellt, so gebühren ihm die Gehaltsstufe und 
der V orrückungstermin, die sich ergeben würden, 
wenn er die Zeit, die für die V orrückung in seiner 
bisherigen Verwendungs gruppe maßgebend war, in 
dem vier Jahre übersteigenden Ausmaß als 
Bediensteter der neuen Verwendungsgruppe 
zurückgelegt hätte." 

2. Am Ende des § S7 a Abs. 1 entfällt der Punkt. 
Dem § 57 a Abs. 1 wird folgender Halbsatz 
angefügt: 

"oder der Bedienstete diese DienstfreisteIlung unter 
anteiliger Kürzung der Bezüge beantragt hat." 

3. § 57 a Abs. 2 Z 2 lautet: 

,,2. durch Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit bis zum Höchstausmaß von 90 Stunden 
je Kalenderjahr, bei Bürgermeistern bis zum 
Höchstausmaß von 180 Stunden je Kalender­
jahr" 

4. An die SteHe des § 57 a Abs. 4 und 5 treten 
folgende Bestimmungen: 

,,(4) Die DienstfreisteIlung kann bis zum 
Ausmaß der Hälfte der regelmäßigen W ochen­
dienstzeit des Bediensteten und nur in vollen 
Stunden gewährt werden. 

(5) DienstfreisteIlung, Dienstplanerleichterungen 
und Gewährung der erforderlichen freien Zeit 
dürfen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
des Dienstbetriebes führen und sind unter Berück­
sichtigung der dienstlichen Interessen und unter 
Bedachtnahme auf die zur Ausübung des Mandates 
erforderlichen Zeiträume möglichst gleichmäßig 
und bleibend im vorhinein datums- und uhrzeit­
mäßig festzulegen. 

(5 a) Die Gewährung der erforderlichen freien 
Zeit soll im halbjährigen Monatsdurchschnitt acht 
Stunden, bei Bürgermeistern 16 Stunden nicht 
überschreiten. Die DienstfreisteIlung soll im 
Monatsdurchschnitt eines Kalenderhalbjahres 
78 Stunden nicht überschreiten. In einer Kalen­
derwoche darf höchstens die Hälfte der als 
Monatsdurchschnitt festgelegten DienstfreisteIlung 
in Anspruch genommen werden." 

5. Dem § S7 a werden folgende Abs. 8 und 9 
angefügt: 

"(8) Eine dem Bediensteten unter anteiliger 
Kürzung der Bezüge gewährte DienstfreisteIlung 
gemäß Abs. 1 bewirkt eine dem Ausmaß der durch 
die DienstfreisteIlung entfallenden Dienststunden 
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entsprechende Kürzung der Bezüge gemäß § 20 
Abs. 2. Wird das Ausmaß der Dienstfreistellung 
nicht einheitlich für alle Wochen des Kalendervier­
teljahres festgelegt, ist für das Ausmaß der 
Kürzung der Monatsdurchschnitt des jeweiligen 
Kalenderjahres heranzuziehen. Diese Kürzung 
wird für den Zeitraum wirksam, für den dem 
Bediensteten die DienstfreisteIlung gewährt wurde. 

(9) Abs. 8 ist auf die Zuschläge zu den 
Verwendungszulagen (§ 28) und auf Ansprüche 
nach den §§ 89 bis 91 nicht anzuwenden." 

6. § 76 Abs. 2 a lautet: 

,,(2 a) Bei Bediensteten im Sinne des § 14 Abs. 2, 
die nicht vollbeschäftigt sind, gilt bei der Ermitt­
lung gemäß Abs. 2 als ruhegenußfähiger Monats­
bezug jener Teil des der Einstufung des Bedien­
steten entsprechenden Monatsbezuges (§ 20 
Abs. 3), der seinem durchschnittlichen Beschäfti­
gungsausmaß im Dienstverhältnis zu den Öster­
reichischen Bundesforsten nach Vollendung des 18. 
Lebensjahres bis zum Ausscheiden aus dem 
Dienstverhältnis· entspricht. Abs. 6 bleibt unbe­
rührt." 

7. § 81 Abs. 4 lautet: 

"(4) Eine Minderung auf Grund des § 40 und 
eine dem Bediensteten unter anteiliger Kürzung 
der Bezüge gewährte DienstfreisteIlung gemäß 
§ 57 a Abs. 1 wirkt sich auf die Höhe der 
Beitragsleistung nicht aus." 

8. § 89 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die Bediensteten werden folgenden Gebüh­
renstufen zugewiesen: 

Gebühren- Bedienstete der Verwendungsgruppe stufe 

D 
1 C bis Gehaltsstufe 15 

B bis Gehaltsstufe 9 

C ab Gehaltsstufe 16 
C in den Verwendungsstufen C2 

2a 
oder C 1 
B ab Gehaltsstufe 10 
B in der Verwendungsstufe B 2 
A bis Gehaltsstufe 13 

B in der Verwendungsstufe B 2 ab 
Gehaltsstufe 16 
B in der Verwendungs stufe B 1 

2b 
A ab Gehaltsstufe 14 
A in der Verwendungs stufe A 3 ab 
Gehaltsstufe 11 
A in der Verwendungsstufe A 2 bis 
Gehaltsstufe 13 1. Jahr 

A in der Verwendungsstufe A 2 ab 
3 Gehaltsstufe 13 2. Jahr 

A in der Verwendungsstufe AI" 

9. § 91 Abs. 8 lautet: 

,,(8) Die im Abs. 3 genannten Beträge ändern 
sich um jenen Hundertsatz, um den sich die im 
§ 13 Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift 1955 
angeführte Tagesgebühr nach Tarif ri in der 
Gebührenstufe 2a (diese war bis zum Ablauf des 
31. März 1994 als "Gebührenstufe 3 bezeichnet) 
ändert. Dabei sind Restbeträge von 50 g und mehr 
auf volle Schillingbeträge aufzurunden und Rest­
beträge von weniger als 50 g zu vernachlässigen." 

10. Dem § 95 d wird folgender Abs. 8 angefügt: 

,,(8) Es treten in Kraft: 
1. § 89 Abs. 2 und § 91 Abs. 8 in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/1994 
mit L April 1994, . 

2. § 23 Abs. 3 Satz 1 und § 76 Abs.2 a in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. XXX/1994 mit 1. Juli 1994, 

3. § 57 a Abs. 1, Abs. 2 Z 2, Abs. 4 bis 5 a und 
Abs. 8 und 9 sowie § 81 Abs. 4 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. XXX/1994 mit 1. Oktober 1994." 

Artikel XII 

Änderung des Verwaltungsakademiegesetzes 

Das Verwaltungsakademiegesetz, BGBI. 
Nr. 122/1975, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBL Nr ... ./1994, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 13 Abs. 2 und 3 lautet: 

,,(2) Führungskräftelehrgänge und Fortbildungs­
lehrgänge sind nach Maßgabe freier Plätze auch 
Personen, die nicht Bundesbedienstete sind, gegen 
pauschalen Kostenbeitrag zugänglich. Die Zulas­
sung erfolgt durch privatrechtliche Vereinbarung. 

(3) Besteht auch ein Interesse des Bundes an der 
Teilnahme von Personen, die nicht Bundesbe-· 
dienstete sind, an einem Führungskräftelehrgang 
oder Fortbildungslehrgang, kann auf den Kosten­
beitrag gemäß Abs. 2 ganz oder teilweise verzichtet 
werden." 

2. Dem § 41 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) § 13 Abs. 2 und 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 tritt mit 
1. Jänner 1995 in Kraft." 

Artikel XIII 

Änderung des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 

Das Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984, BGBI. 
Nr. 29, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 16/1994, wird wie folgt geändert: 

1. An die Stelle des § 2 Abs. 6 treten folgende 
Bestimmungen: 
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"(6) Bei Personen, die aus dem Dienstverhältnis 
oder aus dem Dienststand ausgeschieden sind, und 
bei versorgungsberechtigten Hinterbliebenen und 
Angehörigen ist zur Entscheidung in Dienstrechts­
angelegenheiten, die aus Tatsachen herrühren, die 
vor dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis 
oder aus dem . Dienststand eingetreten sind, die 
Dienstbehörde berufen, die im Zeitpunkt des 
Ausscheidens des Bediensteten aus dem Dienst­
verhältnis oder aus dem Dienststand zuständig 
gewesen ist. In allen übrigen pensionsrechtlichen 
Angelegenheiten ist die Dienststelle Dienstbehörde, 
die über den Pensionsaufwand verfügt. § 135 des 
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBI. 
Nr. 333, bleibt unberührt. 

(6 a) Für Bundesbedienstete, für deren Pensions­
aufwand ein Land aufzukommen hat, ist in allen 
Dienstrechtsangelegenheiten die Dienstbehörde im 
Sinne des Abs. 6 erster Satz zuständig." 

2. § 13 Abs. 3 lautet: 

"(3) Zur Erlassung von Bescheiden gemäß 
Abs. 2 ist, soweit es sich um Angelegenheiten im 
Sinne des § 2 Abs. 6 zweiter Satz handelt, die 
Dienststelle zuständig, die über den Pensionsauf­
wand verfügt." 

3. § 19 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)"; 
Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

,,(2) § 2 Abs. 6 und 6 a und § 13 Abs. 3 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 
treten mit 1. Juli 1994 in Kraft." 

Artikel XIV 

Änderung des Eltem-Karenzurlaubsgesetzes 

Das Eltem-Karenzurlaubsgesetz, BGBI. 
Nr. 651/1989, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 833/1992, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 10 Abs. 10 wird die Zitierung "§ 15 c 
Abs. 6" durch die Zitierung "§ 15 c Abs. 6 
MSchG" ersetzt. 

2. § 14 erhält die Absatzbezeichnung "(1)". Dem 
§ 14 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

"(2) § 10 Abs. 10 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBI. Nr. XXX/1994 tritt mit 1. Juli 
1992 in Kraft." 

Artikel XV 

Änderung des Bundesgesetzes über die Abgeltung 
von Lehr- und Prüfungs tätigkeiten an Hochschulen 

Das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr­
und Prüfungstätigkeiten an Hochschulen, BGBI. 
Nr. 46311974, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI. Nr. 367/1990, wird wie folgt 
geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2 a samt über­
schrift eingefügt: 

. "S tun den aus maß 

§ 2 a. (1) Die einem Lehrbeauftragten an einer 
Universität (§ 38 Abs. 4 UOG bzw. § 30 UOG 
1993), der Akademie der bildenden Künste in 
Wien (§ 22 AOG 1988) oder einer Kunsthoch­
schule (§ 9 Abs. 1 Z 4 KH-OG) erteilten und 
gemäß § 2 remunerierten Lehraufträge dürfen in 
einem Semester folgendes Stundenausmaß insge­
samt nicht überschreiten: 

1. an den Universitäten: 
a) Unterricht aus einem 

wissenschaftlichen 
Fach ......................... 6 Wochenstunden, 

b) Unterricht aus einem 
künstlerischen oder 
praktischen Fach .. ... 8 Wochenstunden, 
oder 

c) übungen aus einem 
wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder 
praktischen Fach, bei 
denen der V ortra­
gende eine überwie­
gend anleitende und 
kontrollierende Tä­
tigkeit nur während 
eines Teiles der Zeit 
der Lehrveranstal­
tung ausübt, wie bei 
Laboratoriums-, Zei­
chen- und Konstruk­
tionsübungen und 
ähnlichen übungen. 10 Wochenstunden. 

2. an den Kunsthochschulen und der Akademie 
der bildenden Künste in Wien: 
a) Unterricht aus einem 

wissenschaftlichen 
Fach ...... ....... ............ 8 Wochenstunden, 

b) Unterricht aus einem 
künstlerischen oder 
praktischen Fach ein­
schließlich Solokor-
repetition ............. , .... 10 Wochenstunden, 
oder 

c) übungen aus einem 
wissenschaftlichen, 
künstlerischen oder 
praktischen Fach, bei 
denen der Vortra­
gende eine überwie­
gend anleitende und 
kontrollierende Tä­
tigkeit nur während 
eines Teiles der Zeit 
der Lehrveranstal­
tung ausübt, wie bei 
Laboratoriums-, Zei­
chen- und Konstruk-
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tionsübungen und 
ähnlichen übungen 
sowie Korrepetition 
in Klassen künstleri-
scher Ausbildung ..... 12 Wochenstunden. 

(2) Werden einem Lehrbeauftragten in einem 
Semester Lehraufträge nach mehreren der in 
Abs. 1 genannten Abstufungen erteilt, so sind 
diese Lehrauftragsstunden unter Verwendung von 
Werteinheiten wie folgt umzurechnen: 

1. an den Universitäten entspricht: 
a) eine Wochenstunde 

gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. a .......................... 1,00 Werteinheiten 

b) eine Wochenstunde 
gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. b .......................... 0,75 Werteinheiten 

c) eine Wochenstunde 
gemäß Abs. 1 Z 1 
lit. c .......................... 0,60 Werteinheiten, 

2. an den Kunsthochschulen und an der 
Akademie der bildenden Künste in Wien 
entspricht: 
a) eine Wochenstunde 

gemäß Abs. 1 Z 2 
lit. a ..... ......... ... ......... 1 ,25 Werteinheiten 

b) eine Wochenstunde 
gemäß Abs. 1 Z 2 
lit. b .......................... 1,00 Werteinheiten 

c) eine Wochenstunde 
gemäß Abs. 1 Z 2 
lit. c .......................... 0,83 Werteinheiten. 

(3) Die Einschrä~kungen gemäß Abs. 1 gelten 
nicht für Lehraufträge, die zur Vertretung einer 
vorübergehend unbesetzten Planstelle eines Uni­
versitäts{Hochschul)professors erteilt werden." 

2. '§ 9 Abs. 3 lautet: 

"(3) § 2 a samt überschrift in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/1994 tritt mit 
1. November 1994 in Kraft." 

3. Der bisherige § 9 Abs. 3 erhält die Absatzbe­
zeichnung ,,(4)". 

Artikel XVI 

Änderung des Auslandseinsatzzulagengesetzes 

Das Auslandseinsatzzulagengesetz, BGBI. 
Nr. 365/1991, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBL Nr ... .11994, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 2 lautet: 

,,(2) Die §§ 16 bis 18, 19 abis 20 b, 20 d, 21, 74 a 
und 74 b des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, 
sowie die Reisegebührenvorschrift 1955, BGBI. 
Nr. 133, sind für die Dauer des Einsatzes auf die 
im Abs. 1 genannten Bediensteten nicht anzuwen­
den." 

2. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) § 1 Abs. 2 in der Fassung des Bundes­
gesetzes BGBL Nr. XXX/1994 tritt mit dem auf 
die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden 
Tag in Kraft." 

Artikel XVII 

Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsge­
setzes 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr ... .11994, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 308 Abs. 4 Satz 1 lautet: 

"Wurde ein in einem pensionsversicherungsfreien 
Dienstverhältnis stehender Dienstnehmer gegen 
Entfall des Entgeltes beurlaubt und wurde mit 
dem Ende der Beurlaubung nicht gleichzeitig das 
pensionsversicherungsfreie Dienstverhältnis beendet 
oder ist mit dem Ende der Beurlaubung ein 
übertritt oder eine Versetzung in den Ruhestand 
erfolgt, so steht hinsichtlich der Leistung eines 
überweisungsbetrages nach Abs. 1 für die während 
der Beurlaubung erworbenen Beitragsmonate die 
Beendigung der Beurlaubung einer Aufnahme in 
ein pensionsversicherungsfreies Dienstverhältnis im 
Sinne des Abs. 1 gleich." 

2. Nach § 556 wird folgender § 557 angefügt: 

"§ 557. § 308 Abs. 4 Satz 1 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBL Nr. XXX/1994 tritt mit 
1. Jänner 1995 in Kraft." 

Artikel XVIII 

Das Bundesfinanzgesetz 1994, BGBL Nr. 1, wird 
wie folgt geändert: 

"Artikel I 

1. Im Artikel VII wird der Punkt nach Z 19 
durch einen Strichpunkt ersetzt und werden 
folgende Bestimmungen angefügt: 

"20. bei den Voranschlagsansätzen 1/15565 und 
1/15566 bis zu einem Betrag von insgesamt 
100 Millionen Schilling für Maßnahmen 
gemäß § 51 a Abs. 3 des Arbeitsmarktförde­
rungsgesetzes, BGBL Nr. 3111969 in der 
Fassung BGBL Nr. 450/1994; 

21. beim Voranschlagsansatz 1160446 bis zu 
einem Betrag von 1 900 Millionen Schilling 
zur Bedeckung der Finanzierungserforder­
nisse gemäß § 53 Abs. 2 c des Marktord­
nungsgesetzes, BGBL Nr. 210/1985 in der 
jeweils geltenden Fassung." 

2. Im Artlkel IX Abs. 1 wird der Punkt nach der 
Z 3 .durch einen Stn'chpunkt ersetzt und als Z 4 
angefügt: 
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"4. die Ausfallshaftung für Kredite von Kredit­
instituten für Maßnahmen gemäß § 51 a 
Abs. 3 des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, 
BGBI. Nr. 3111969 in der Fassung BGBI. 
Nr.450/1994, in einem Ausmaß zu über­
nehmen, daß der Gesamtbetrag (Gegenwert) 
der Haftung 150 Millionen Schilling an 
Kapital und 150 Millionen Schilling an 
Zinsen und Kosten nicht übersteigt.' 

3. Im Artikel IX Abs. 2 und 3 wird jeweils "Z 1 
bis 3" durch jeweils "Z 1 bis 4" ersetzt. 

Artikel 11 

1. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) sind eIn­
zufügen: 

a) nach dem Voranschlagsansatz 1115557: 
"111556 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
geinäß § 51 a AMFG: 
1115565122 Förderungen (D), 
1115566122 Förderungen" 

b) nach dem Voranschlagsansatz 2/15550: 
,,2/1556 Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
gemäß § 51 a AMFG: 
2/15564/22 Erfolgswirksame Einnahmen 
2/15569/22 Darlehensrückzahlungen." 

2. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) ist der 
Klammerausdruck bei der Anmerkung zu 11155 
und zu 2/155 durch "Paragraph 111556" bzw. 
"Paragraph 2/1556" zu ergänzen. 

3. Die Anlage III, Stellenplan für das Jahr 1994, 
erhält folgende Fassung: 

1. Im Teil I. Allgemeiner Teil wird im Punkt 4 
Abs. 4 der 2. Absatz durch folgende Fassung 
ersetzt: 

" Weitere Richteramtsanwärter können im Ein­
vernehmen mit dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister für Finanzen zur Ausbildung zu 
Richtern und Staatsanwälten aufgenommen wer­
den, die für die Vollziehung folgender Aufgaben 
erforderlich sind: 

20 Richteramtsanwärter für das Strafprozeßän­
derungsgesetz 1993, BGBI. Nr. 526, 

14 Richteramtsanwärter für das Bundespflegegeld­
gesetz, BGBI. Nr. 110/1993, 

8 Richteramtsanwärter für das 3. Wohnrechts­
änderungsgesetz; BGBI. Nr. 800/1993, 

6 Richteramtsanwärter für die Konkursordnungs­
Novelle 1993, BGBI. Nr. 974, 

1 Richteramtsanwärter für die Kartellgesetzno­
velle 1993, BGBI. Nr. 693, 

30 Richteramtsanwärter für die Vertretung von 
längerfristig krankheits- und unfallsbedingt 
abwesenden bzw. durch Großprozesse gebun­
denen Richtern durch Sprengelrichter. " 

2. Im Teil ILA Planstellen verzeichnis erhalten 
die Seiten 230, 231, 232, 246, 247, 248 und 249 die 
in der Anlage A ersichtliche Fassung. 

3. Im Teil VII Verzeichnis der Bundesbe­
diensteten, für die eine Gesamtjahresarbeitslei­
stung in Stunden festgelegt ist, erhält die 
Seite 304 die in der Anlage A ersichtliche Fassung. 
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230 

Teil Ir. A 

- 1798 der Beilagen 

S TEL L E N P L A N 1 994 
Planstellenverzeichnis 

1426 Bundesforschungs- und Prüfzentrum Arsenal (betr. ähnl. Hnr. ) 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) .- ........... 4 51 

B (b) ............. 5 51 

C (c) . . . . . . . . . . . . . 2 33 

D (d) ............. 3 

Pl (pl ) ............ 2 9 

P2 (p2) .......... ,. 7 

P3 (p3) ............ 9 

P4 (p4) ............ 3 

Summe ... 4 5 2 2 166 

Ernennungsreserve ... 5 4 5 1 

\ Summe 1426 ... \ 

Summe 

Beamte 

55 

56 * 

35 * 
3 

11 

7 

9 

3 

179 

Von den VB A(b) ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 
Von den VB A{c) ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

1430 Kunsthochschulen 

Allge_m. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und Summe 
handwerkl.Verwendung A B C D Pl P2 übrige 

Beamte 
Verw. {Entl. 19ruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A {al ............. 37 37 

B (b) ............. 87 87 

C {cl ............. 44 44 

D (d) ... ,_ ........ 28 28 

E {eI ... 0'····· ... 24 24 

P1 (p1 ) ,_ .•••..•. o. 5 5 

P2 (p21 ............ 10 10 

P3 (p3) ••••• _ •••• 0- 6 6 

P4 (p4) ............ 2 2 

P5 (p5) ... - ........ 4 4 

Summe ... 247 247 

Ernennungsreserve ... 6 4 1 

Lei ter 
Lehrer Summe 

Dir. Dir. übrige 
Dir. {Univ. (Bds- .Dir. Abt. Fach- Erz. Beamte 

Verwendungsgruppe lnst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

L1 . . ............... 128 128 

Summe ... 128 128 

35 

Anlage A 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

7 2 9 64 

15 3 18 74 

23 23 58 

1 1 4 

11 

7 

9 

1 1 4 

47 5 52 231 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

29 4 33 70 

109 16 125 212 

94 13 107 151 

24 1 25 53 

28 28 52 

5 1 6 11 

9 9 19 

11 11 17 

2 2 4 

11 2 13 17 

322 37 359 606 

Gesamt-

summe 

128 

128 
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Teil ILA 

1430 (Fortsetzung) 

Hochschullehrer (Vertragsassistenten) 

Verwendungsgruppe (Amtstitel) 

1798 der Beilagen 

S TEL L E N P L A N 1 994 
Planstellenverzeichnis 

Ordentlicher Hochschulprofessor ............................ . ............... 

Hochschulassistent (Vertragsassistent) ..................................... 

Summe ... 

Beamte 

403 

249 

652 

Isumme 1430 ... 1 1. 027 1 

Bindungen gem. 
zuzüglich v. 
2L1 
1 L 1 

1440 Museen 

Pkt.3 Abs. 10 des Allgemeinen Teiles 
PSt-Bereich 

1270 
1271 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 
und 
handwerkl. Verwendung A B C 

Verw. (Entl. )gruppe IX VIII VII V 

A (a) ............. 9 

B (b) ............. 

C (c) . . . . . . . . . . . . . 

D (d) ............. 

E (e) ............. 

P1 (pl) ............ -

P2 (p2) ............ 

P3 (p3) ............ 

P4 (p4) ••......•. o. 

P5 (p5) . , .......... 

Summe ... 9 

Ernennungsreserve ... 2 1 

Bindungen gem. Pkt.3 Abs. 10 des Allgemeinen Teiles 
PSt-Bereich . zuzüglich v. 

3 B 
1 C 
3 b 

1423 
1423 
1423 

Summe 
D P1 P2 übrige 

Beamte 
IV IV IV Beamte 

171 180 

83 83 

68 68 

48 48 

44 44 

3 3 

12 12 

7 7 

5 5 

2 2 

443 452 

1 2 

1 Summe 1440 .. ·1 

abzüglich f. PSt-Bereich 
1 A 1400 

231 

Gesamt-

summe 

403 

249 

652 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VB B VB summe 

46 8 54 234 

48 13 61 144 

76 2 78 146 

255 5 260 308 

32 19 51 95 

3 

9 9 21 

28 28 35 

21 1 22 27 

31 31 33 

546 48 594 1.046 

48
1 
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232 

Teil II. A 

1450 Bundesdenkmalamt 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung A 

Verw. (Entl. )gruppe IX 

A (a) ............. 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

0 (d) ....... , ..... 

E (e) ........... : . 

P2 (p2) .......... ,. 

P3 (p3) ......... "" 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 

Ernennungsreserve ... 

1798 der Beilagen 

S TEL L E N P L A N 1 994 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Dienstklasse 

B C 0 P1 P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

2 71 

21 

14 

8 

2 

1 

3 

2 120 

10 1 

Jsumme 1450 .. ·1 

Gesamtsumme 14 ... 

37 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VBA VB B VB summe 

73 30 2 32 105 

21 10 1 11 32 

14 17 1 18 32 

8 12 3 15 - 23 

2 2 2 4 

1 1 1 2 

3 1 1 4 

1 1 2 2 

122 74 8 82 204 
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246 

Teil II. A 

3010 (Fortsetzung) 

Richter 

Planstelle (Amtstitel) 

1798 der Beilagen 

S TEL l E N P l A N 1 994 
Planstellenverzeichnis 

Präsident des Obersten Ge richtshofes ........................................ 

Vizepräsident des Obersten Gerichtshofes .................................... 

Senatspräsident des Obersten Gerichtshofes .................................. 

Hofrat des Obersten Gerichtshofes ........................................... 

Summe ... 

Staatsanwälte 

Planstelle (Amtstitel) 

Generalprokurator ...................................................... . 

Erster Generalanwal t ...................................................... . 

Generalanwalt 

Bindungen gem. Pkt.3 Abs. 10 des Allgemeinen Teiles 
zuz~glich v. PSt-Bereich 
6 Ubr. Richter 3020 

3020 Justizbehörden in den ländern 

Summe .. 

I Summe 3010 .. ·1 

Allgem. Verwaltung Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 
und 
handwerkl. Verwendung A B C 0 Pl P2 übrige 

Verw. (Ent!. )gruppe IX VIII VII V IV IV IV Beamte 

A (a) ............. 

B (b) . . . . . . . . . . . . . 78 1.001 

C (c) ............. 80 1.414 

D (d) ............. 100 699 

E (e) ..... ,.. ....... 34 

P2 (p2) ............ 3 

P3 (p3) ............ 44 

P4 (p4) ........... " 12 

P5 (p5) . . . . . . . . . . . . 2 

Summe ... 78 80 100 3.209 

Ernennungsreserve ... 76 23 

Beamte 

1 

2 

13 

41 

57 

Beamte 

3 

10 

14 

Summe 

Beamte 

1.079 

1.494 

799 

34 * 
3 

44 

12 

2 

3.467 

Von den VB A(e) sind 7 Planstellen für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

Gesamt-

summe 

1 

2 

13 

41 

57 

Gesamt-

summe 

3 

10 

14 

Vertrags-
bedienstete Summe Gesamt-

VB A VBB VB summe 

3 3 3 

155 155 1.234 

600 14 614 2.1U8 

ggg 109 1.097 1.896 

31 31 65 

3 

10 10 54 

12 4 16 28 

106 133 239 241 

1.905 260 2. 165 5.632 
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Teil Ir. A 

3020 (Fortsetzung) 

Richter 

1798 der Beilagen 

S TEL L E N P L A N 1 994 
Planstellenverzeichnis 

Beamte 
Planstelle (Amtstitel) 

Präsident des Oberlandesgerichtes .................................... · ...... . 4 

Vizepräsident des Oberlandesgerichtes ....................................... . 4 

Senatspräsident des Oberlandesgerichtes .................................... . 53 

Richter des Oberlandesgerichtes ............................................ . 107 

Präsident des Gerichtshofes I. Instanz ...................................... . 21 

Vizepräsident des Gerichtshofes I. Instanz .................................. . 33 

Übrige Richter ............................................................. . 1.3B1 

Summe ... 1.603 

Staatsanwälte 

Beamte 
Planstelle (Amtstitel) 

Leitender Oberstaatsanwalt 4 

Erster Oberstaatsanwalt ................................................... . 4 

Oberstaatsanwalt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. * 11 

Leitender Staatsanwalt ............................................... : .... . 17 

Erster Staatsanwalt ....................................................... . 23 

Staatsanwalt .............................................................. . 139 

Summe ... 198 

Isumme 3020.·.1 5.2681 1. 905 1 

Von den Oberstaatsanwälten ist 1 Planstelle für die Zeit des vorübergehenden Bedarfes vorgesehen. 

Bindungen gem. 
zuzüglich v. 
3 B 
1 A 

Pkt.3 Abs. 10 des Allgemeinen Teiles : 
PSt-Bereich 

5040 
1152(für die Dauer der Verwendung der 

Richterin Dr. Hayerhofer als 
Leiterin des Bundesasylamtes kann 
diese Planstelle mit einem Richter 
der GGr. 11 besetzt werden) 

abzüglich f. PSt-Bereich 
16 Übr. Richter. 3000 
3 Staatsanw. 3000 

32 d 3000 
3 e 3000 
6 Übr. Richter 3010 

11 b 5070 
2 c 5070 

39 

247 

Gesamt-

summe 

.4 

4 

53 

107 

21 

33 

1.381 

1.603 

Gesamt-

summe 

4 

4 

11 

17 

23 

139 

198 
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248 

Teil II. A 

3030 Justizanstalten 

Allgern. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Entl. ) gruppe 

A (a) . . . . . . . . . . . . . 

B (b) ............. 

C (c) ............. 

D (d) ............. 

Pl (pl) . . . . . . . . . . . . 

P2 (p2) ..... . .. , ... 

P3 (p3) ....... - .... 

P4 (p4) ............ 

P5 (p5) ............ 

Summe ... 

Ernennungsreserve ... 

Lehrer 

Verwendungsgruppe 

L2 ................. 

L3 ......... .. ' ..... 

Summe ... 

Wachebeamte 
(Justizwachdienst) 

Verwendungsgruppe 

.Wl . . . . . . . . . . . . . . . . . 

W2 ................. 

W3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Summe ... 

Ernennungsreserve ... 

A 

IX 

Dir. 

2 

2 

1798 der Beilagen 

5 TEL L E N P L A N 199 4 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse 

B C 0 Pl P2 übrige 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 77 

60 

10 

8 

6 

3 

1 164 

6 4 

Leiter 

Dir. Dir. übrige 
(Univ. (Bds- Dir. Abt. Fach- Erz. 
Inst. ) Konv. ) Stv. Vorst. Vorst. Leiter Lehrer 

15 

1 

16 

Wachebeamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse(-stufe) 

Wl W2 übrige 
Wache-

VIII VII VI V(3) IV(3) (2) (1 ) beamte 

5 21 53 

30 51 406 1.043 1. 043 

490 

5 21 30 51 406 1.043 1.586 

13 13 169 

Vertrags-
Summe bedienstete Summe Gesamt-

Beamte VB A VB B VB summe 

78 21 11 32 110 

60 28 2 30 90 

10 13 13 23 

8 29 1 30 38 

6 6 

4 4 4 

3 5 5 8 

1 1 1 

1 1 1 

165 102 14 116 281 

Summe Gesamt-

8eamte summe 

17 17 

1 1 

18 18 

Summe Gesamt-

Beamte summe 

79 79 

2.573 2.573 

490 490 

3.142 3. 142 
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Teil II. A 

3030 (Fortsetzung) 

Krankenpflegedienst 

Verw. (Ent!. )gruppe 

K2 (k2) ............ 

K3 (k3) ............ 

K4 (k4) ............ 

K6 (k6) •••••••• '.' o. 

Summe ... 

1798 der Beilagen 

S TEL L E'N P LA N 1 994 
Planstellenverzeichnis 

Beamte der Verwendungsgruppe 

übrige 

Beamte 

3 

12 

28 

5 

48 

Summe 

Beamte 

3 

12 

28 

5 

48 

Isumme 3030 ... I 3. 373 1 

Vertrags-
bedienstete 

VB A VB B 

5 

12 

17 

Bindungen gem.Pkt.3 Abs. 10 des Allgemeinen Teiles 

3050 Bewährungshilfe 

Allgem. Verwaltung 
und 
handwerkl.Verwendung 

Verw. (Ent!. )gruppe IX 

A (a) ......... ,_ .. 

B (b) .......... - .. 

C (c) ............. 

0 (d) ............. 

Summe ... 

Ernennungsreserve· .. : 

abzüglich f. 
2 8 
2 W1 
5 W2 

PSt-Bereich 
3000 
3000 
3000 

Beamte der Verwendungsgruppe/Oienstklasse Vertrags-
Summe bedienstete 

A B C 0 P1 P2 übrige 
Beamte VB A VB B 

VIII VII V IV IV IV Beamte 

1 15 16 

3 158 161 11 

2 

2 

1 3 173 177 15 

2 4 

I Summe 3050 .. ·1 

Gesamtsumme 30 ... 1 9.081 1 2. 083 1 

41 

249 

Summe Gesamt-

VB summe 

5 8 

12 

12 40 

5 

17 65 

Summe Gesamt-

VB summe 

16 

2 13 174 

2 2 

2 2 

2 17 194 
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304 

1798 der Beilagen 

S TEL L E N P L A N 1 994 
Teil VII Verzeichnis der Bundesbediensteten, für die eine Gesamtjahresarbeitsleistung in Stunden festgelegt ist 

Kap. 
bzw. 
Par. 

Ver w' alt u n g s b e r e ich 

Hoheitsverwaltung 

12 Unterricht 

1. 1. bis 31.8. 

lehrer­
wochen­
stunden­
aufwand 

davon 
Hehrdienst­
leistungen 

(MOL} 

1.9. bis 31. 12. 

Lehrer­
wochen­
stunden­
aufwand 

davon 
Mehrdienst­
leistungen 

(MOL} 

1270 Allgemeinbildende höhere Schulen ........ ..... ... 124.922 36.470 134.976 36.600 
1271 Höhere Internatsschulen des Bundes. . . . . . .. . . . .. . 3.670 400 3.670 400 
1274 Bds. -Blindenerz. Inst. und Bds. Inst. für 

Gehörlosenbildung ............................. 980 180 980 180 
1276 Konvikte und Schülerheime (Allgemeinbildende} ... 1.200 100 1.200 100 
1280 Technische und gewerbliche Lehranstalten ........ 74.777 45.980 75.823 46.400 

_ 1281 Sozialakad., LA f.Fremdenverkehrs-, Sozial-
u. wirtsch. Berufe. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 32.696 10.600 35.707 10.700 

1282 Handelsakademien und Handelsschulen............. 39.700 19.420 41.379 19.800 
12B6 Konvikte, Internate und Schülerheime 

(Berufsbildende} .............................. 1.140 90 1. 140 90 
1290 Pädagogische Akademien.......................... 8.420 5.000 8.420 5.000 
1291 BA für Kindergartenpädagogik und Sozialpädagogik 11.905 1.700 13.439 1.810 
1292 Berufspädagogische Akademien ..... " . . . . . . . . . . .. . 140 140 140 140 

Norm­
planstelle 
errechneter 
Jahreswert 

*} 

4.588 
164 

40 
55 

1.451 

1.154 
1.036 

53 
171 
534 

1294 Pädagogische Institute.......................... 1.560 180 1.560 180 69 
~------+-------~------~r-------~------~ 

Summe 12... 301.110 120.260 318.434 121.400 9.315 

14 Wissenschaft und Forschung 

1420 Universitäten .................................. . 
1430 Kunsthochschulen ............................... . 

Summe 14 ... 

60 Land- und Forstwirtschaft 

4.329 
5.297 

9.626 

3.369 
3.617 

6.986 

7.069 
15.537 

22.606 

6050 Landwirtschaftliche Bundeslehranstalten ......... 2.276 316 2. 276 
6052 Forstwirtschaftliche Bundeslehranstalten ........ 352 92 352 
6072 Forstliche Ausbildungsstätten ................... 20 - - 20 

3.369 
5. 157 

8.526 

356 
92 

94 
229 

323 

98 
13 
1 

~------+-------~--------~------~------~ 
Summe 60 .. . 2. 648 408 2. 648 

Gesamtsumme ... 313.384 127.654 343.688 

*} Die 'Normplanstelle errechneter Jahreswert' ist eine Verhältniszahl, die auf Basis des 
Lehrerwochenstundenaufwandes (LwStA}, vermindert um die Mehrdienstleistungen (MOL}, 
errechnet wird (aufgerundet auf ganze Normplanstellen}. 

448 112 

130.374 9. 750 

( (LwStA - MDL} von 1.1. bis 31.8. x 8 Monate} + ( (LwStA - MOL} von 1.9. bis 31.12. x 4 Monate} 
Berechnungsformel: 

20 Lehrerwochenstunden x 12 Monate 
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